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Teil 1: Prospekt 
Dieser Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Wesentlichen Informa-
tionen für Anleger und der letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht (falls nach 
dem letzten Jahresbericht veröffentlicht) sind Grundlage für alle Zeichnun-
gen von Anteilen des Anlagefonds. 
Gültigkeit haben nur Informationen, die im Prospekt, in den Wesentlichen 
Informationen für Anleger oder im Fondsvertrag enthalten sind. 
 
1 Informationen über den Anlagefonds 
1.1 Allgemeine Angaben zum Anlagefonds 
Der HSZ China Fund ist ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art 
«übrige Fonds für traditionelle Anlagen» gemäss Bundesgesetz über die 
kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 («KAG», «Gesetz»). Der 
Fondsvertrag wurde von der Falcon Fund Management (Schweiz) AG als 
ehemalige Fondsleitung aufgestellt und mit Zustimmung der Falcon Pri-
vate Bank Ltd. als ehemalige Depotbank der damaligen Eidgenössischen 
Bankenkommission (heute Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA) 
unterbreitet und von dieser erstmals am 2. August 2006 genehmigt. Per 
1. April 2011 wurde die Fondsleitungsfunktion an die Schweizerische 
Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK AG, Zürich, sowie die Depotbank-
funktion an die Clariden Leu AG, Zürich, übertragen. Mit Wirkung per 
6. Juli 2012 erfolgte eine Fusion der Schweizerische Gesellschaft für 
Kapitalanlagen SGK AG, Zürich, als ehemaliger Fondsleitung mit der 
Credit Suisse Funds AG, Zürich, in der Form einer Absorptionsfusion 
gemäss dem Schweizerischen Fusionsgesetz. Zu diesem Zeitpunkt wurde 
die Schweizerische Gesellschaft für Kapitalanlagen SGK AG, Zürich, 
aufgelöst und sämtliche Rechte und Pflichten gingen von Gesetzes wegen 
(auf dem Weg der Universalsukzession) auf die Credit Suisse Funds AG, 
Zürich, über. Seit dem 6. Juli 2012 nimmt daher die Credit Suisse Funds 
AG, Zürich, die Funktion der Fondsleitung wahr. Vom 2. April 2012 bis 
19. November 2016 war die Credit Suisse AG, Zürich, und vom 
20. November 2016 bis 29. November 2017 die Credit Suisse (Schweiz) 
AG, Zürich, die Depotbank des Anlagefonds. Mit Genehmigung der FIN-
MA erfolgte für den Anlagefonds per 30. November 2017 ein Wechsel 
der Depotbank von der Credit Suisse (Schweiz) AG auf die UBS Switzer-
land AG, Zürich. 
Der Anlagefonds basiert auf einem Kollektivanlagevertrag (Fondsvertrag), 
in dem sich die Fondsleitung verpflichtet, den Anleger1 nach Massgabe 
der von ihm erworbenen Fondsanteile am Anlagefonds zu beteiligen und 
diesen gemäss den Bestimmungen von Gesetz und Fondsvertrag selb-
ständig und im eigenen Namen zu verwalten. Die Depotbank nimmt nach 
Massgabe der ihr durch Gesetz und Fondsvertrag übertragenen Aufgaben 
am Fondsvertrag teil. 
Gemäss Fondsvertrag steht der Fondsleitung das Recht zu, mit Zustim-
mung der Depotbank und Genehmigung der Aufsichtsbehörde jederzeit 
verschiedene Anteilsklassen zu schaffen, aufzuheben oder zu vereinigen. 
Der HSZ China Fund weist zurzeit folgende Anteilsklassen auf: 
Zurzeit bestehen folgende Anteilsklassen: 
–  Anteile der Klasse ‹A USD› sind ausschüttende Anteile und werden 

in der Rechnungseinheit des Anlagefonds, dem US-Dollar ausge-
geben.  

–  Anteile der Klasse ‹A CHF› sind ausschüttende Anteile und werden 
in Schweizer Franken ausgegeben. Eine Währungsabsicherung fin-
det nicht statt. 

 –  Anteile der Klasse ‹A EUR› sind ausschüttende Anteile und werden 
in Euro ausgegeben. Eine Währungsabsicherung findet nicht statt. 

–  Anteile der Klasse ‹C USD› unterscheiden sich von der Klasse ‹A 
USD› nur dadurch, dass diese ausschliesslich zugänglich sind für 
Anleger, die einen schriftlichen Vertrag mit einem Vertriebsträger 
abgeschlossen haben, in welchem der Erwerb von Klassen ohne 
Retrozessionen explizit vorgesehen ist.  

–  Anteile der Klasse ‹C CHF› unterscheiden sich von der Klasse ‹A 
CHF› nur dadurch, dass diese ausschliesslich zugänglich sind für 
Anleger, die einen schriftlichen Vertrag mit einem Vertriebsträger 
abgeschlossen haben, in welchem der Erwerb von Klassen ohne 
Retrozessionen explizit vorgesehen ist.  

–  Anteile der Klasse ‹C EUR› unterscheiden sich von der Klasse ‹A 
EUR› nur dadurch, dass diese ausschliesslich zugänglich sind für 

                                                      
1  Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische 

Differenzierung, z.B. Anlegerinnen und Anleger, verzichtet. Entsprechende 
Begriffe gelten grundsätzlich für beide Geschlechter. 

Anleger, die einen schriftlichen Vertrag mit einem Vertriebsträger 
abgeschlossen haben, in welchem der Erwerb von Klassen ohne 
Retrozessionen explizit vorgesehen ist.  

–  Anteile der Klasse ‹I USD› unterscheiden sich von der Klasse ‹A 
USD› nur folgendermassen: Die erstmalige Mindestanlage für An-
teile der Klasse ‹I USD› pro Anleger (Mindestanlage) sowie der 
Mindestbestand an Anteilen der Klasse ‹I USD›, welcher durch den 
Anleger gehalten werden muss (Mindestbestand), haben jeweils 
dem Wert zu entsprechen, welcher in der Tabelle am Ende des 
Prospekts festgehalten ist. Wenn der Mindestbestand durch eine 
Rücknahme unterschritten wird, kann die Fondsleitung den Wechsel 
in eine andere für den Anleger zulässige Anteilklasse veranlassen. 
Markt- und performancebedingte Unterschreitungen des Mindest-
bestandes führen nicht zu einem Wechsel in eine andere Anteilklas-
se. 

– Anteile der Klasse ‹I CHF› unterscheiden sich von der Klasse ‹A 
CHF› nur folgendermassen: Die erstmalige Mindestanlage für An-
teile der Klasse ‹I CHF› pro Anleger (Mindestanlage) sowie der 
Mindestbestand an Anteilen der Klasse ‹I CHF›, welcher durch den 
Anleger gehalten werden muss (Mindestbestand), haben jeweils 
dem Wert zu entsprechen, welcher in der Tabelle am Ende des 
Prospekts festgehalten ist. Wenn der Mindestbestand durch eine 
Rücknahme unterschritten wird, kann die Fondsleitung den Wechsel 
in eine andere für den Anleger zulässige Anteilklasse veranlassen. 
Markt- und performancebedingte Unterschreitungen des Mindest-
bestandes führen nicht zu einem Wechsel in eine andere Anteilklas-
se. 

– Anteile der Klasse ‹I EUR› unterscheiden sich von der Klasse ‹A 
EUR› nur folgendermassen: Die erstmalige Mindestanlage für An-
teile der Klasse ‹I EUR› pro Anleger (Mindestanlage) sowie der Min-
destbestand an Anteilen der Klasse ‹I EUR›, welcher durch den An-
leger gehalten werden muss (Mindestbestand), haben jeweils dem 
Wert zu entsprechen, welcher in der Tabelle am Ende des Pros-
pekts festgehalten ist. Wenn der Mindestbestand durch eine Rück-
nahme unterschritten wird, kann die Fondsleitung den Wechsel in 
eine andere für den Anleger zulässige Anteilklasse veranlassen. 
Markt- und performancebedingte Unterschreitungen des Mindest-
bestandes führen nicht zu einem Wechsel in eine andere Anteilklas-
se. 

Die Anteilsklassen stellen keine segmentierten Vermögen dar. Entspre-
chend kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine Anteilsklasse für 
Verbindlichkeiten einer anderen Anteilsklasse haftet, auch wenn Kosten 
grundsätzlich nur derjenigen Anteilsklasse belastet werden, der eine 
bestimmte Leistung zukommt. 
Bei der Rechnungseinheit handelt es sich nicht notwendigerweise 
um die Währung, auf die die direkten oder indirekten Anlagen des 
Anlagefonds lauten.  
 
1.2 Anlageziel und Anlagepolitik des Anlagefonds 
1.2.1 Anlageziel 
Das Anlageziel des HSZ China Fund besteht darin, langfristige Kapitalge-
winne zu erzielen, hauptsächlich durch Anlagen in chinesische eigenkapi-
talbezogene Wertpapiere und Wertrechte. 
Detaillierte Angaben zur Anlagepolitik, deren Beschränkungen, zu den 
Risikoverteilungsvorschriften sowie den zulässigen Anlagetechniken und  
-instrumenten sind im Fondsvertrag in den §§ 7–16 enthalten. 
Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der 
Anlagepolitik erreicht werden. Dementsprechend können der Wert 
der Anteile und deren Ertrag sowohl zu- als auch abnehmen. 
 
1.2.2 Anlagepolitik des Anlagefonds 
Dieser Anlagefonds investiert mindestens zwei Drittel direkt und indirekt in 
eigenkapitalbezogene Wertpapiere und Wertrechte von ausgewählten 
Emittenten, welche ihren Sitz in der Volksrepublik China haben, den 
überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in der Volksrepublik China 
ausüben oder als Holdinggesellschaften hauptsächlich Beteiligungen an 
Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China halten und in andere 
gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Mindestens 51% des Fondsver-
mögens werden direkt investiert.  
Es ist beabsichtigt, dass sich das Fondsvermögen jederzeit aus Titeln von 
mindestens 20 Gesellschaften zusammensetzt, wobei eine einzelne Positi-
on maximal 15% des Fondsvermögens ausmacht. Dadurch erlangt der 
Anlagefonds ein überschaubares Profil und ist gleichzeitig angemessen 
diversifiziert. Durch die Tatsache, dass die investierten Wertpapiere grund-
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sätzlich börsenkotiert sind, wird ein minimaler Reifegrad der Unternehmen 
gewährleistet und dem Bedürfnis nach Liquidität Rechnung getragen. 
Als eigenkapitalbezogene Wertpapiere und Wertrechte gelten Aktien, 
Partizipationsscheine, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen auf 
Beteiligungswertpapiere wie auch Derivate (inkl. Warrants) und strukturier-
te Produkte hierauf. Ausgeschlossen sind Anlagen in andere Anlage- oder 
Investmentfonds und reine Forderungswertpapiere und –wertrechte. Von 
diesem Ausschluss sind sogenannte Participatory Notes ausgenommen, 
auch wenn deren Partizipation sich vorübergehend auf 100% flüssige 
Mittel bezieht. Als Participatory Notes gelten Strukturierte Produkte (Zerti-
fikate), welche eine Partizipation an A-Shares von chinesischen Aktienge-
sellschaften ermöglichen.  
Insgesamt dürfen bis höchsten 49% des Fondsvermögens in strukturierte 
Produkte angelegt werden. 
Die Fondsleitung kann bis zu einem Drittel des Fondsvermögens in Geld-
marktinstrumenten desselben Emittenten anlegen, wenn diese von einem 
Staat oder einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder 
von internationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, 
denen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehö-
ren, begeben oder garantiert werden. 
Die Anlageentscheide beruhen auf sorgfältigen, unabhängigen Analysen 
von Mitarbeitern der Anlageverwalterin vor Ort. Dies eröffnet die Möglich-
keit, Positionen an attraktiven Unternehmen zu erwerben, bevor sie einen 
grösseren Bekanntheitsgrad erlangen, und gleichzeitig das mit einer 
Anlage in einem relativ jungen Markt verbundene relativ hohe Risiko zu 
dämpfen. 
 
1.2.3.  Die Risiken 
Die Anlage des Fondsvermögens ist mit einer Reihe von spezifischen 
Risiken verbunden. Die Fondsleitung und die Anlageverwalterin sind durch 
sorgfältige Selektion und Überwachung der Anlagen bemüht, diese spezi-
fischen Risiken zu reduzieren.  
Der Anlagefonds investiert direkt oder indirekt hauptsächlich in China, ein 
Emerging Market Land. Anlagen in Emerging Markets sind mit grösseren 
Risiken behaftet, als Anlagen in Unternehmen aus entwickelten Volkswirt-
schaften, wobei diesen Risiken typischerweise langfristig ein erhöhtes 
Gewinnpotential gegenüber steht. 
Die spezifischen Risiken der Anlagen des Anlagefonds umfassen nament-
lich: 
– Erhöhte Schuldnerrisiken, die sowohl Staatsschuldner wie Unter-

nehmensschuldner umfassen können. 
– Ein rechtliches und steuerliches Umfeld, welches sich für den 

ausländischen Anleger nachteilig entwickeln kann und heute die 
Rechte von Anlegern nicht in dem Masse schützt, wie dies in west-
europäischen Ländern üblich ist. Namentlich kann sich die Durch-
setzung von Ansprüchen im Justizsystem schwierig gestalten. 

– Die Wertpapiermärkte sind typischerweise nicht so transparent, wie 
die grossen Wertschriftenbörsen und geregelten Märkte in den 
OECD Mitgliedstaaten. 

– Die Qualität der Abschlüsse und anderer Finanzinformationen kann 
tiefer ausfallen als in OECD Mitgliedstaaten. 

– Tendenziell stärkere Volatilität der Kurse, zumal bei Wertschriften 
mit geringer Marktkapitalisierung oder geringem Handelsvolumen. 

– Beschränkungen bezüglich des Transfers von Geldmitteln. 
– Währungsrisiko von Währungen, deren Wechselkurse arbiträr 

bestimmt werden. 
– Erhöhtes Anlagerisiko bei kleineren, neueren oder erheblich um-

strukturierten Unternehmen, die einen erheblichen Umfang der 
möglichen Anlagen ausmachen können.  

– Das erhöhte Risiko von Unruhen oder von nachteiligen politischen 
Veränderungen. 

– Zertifikate berechtigen den Inhaber nicht am Underlying. Sie reprä-
sentieren keinerlei Anspruch und im Fall eines Verlustes hat der In-
vestor kein Anrecht gegenüber der Gesellschaft des Underlying. 

– Kreditrisiko: Investoren in Zertifikate sind dem Gegenparteirisiko 
(Issuer) ausgesetzt. Falls der Emittent insolvent wird, können Inves-
toren nur gegen den Emittenten als Kreditoren klagen und können 
ihr ganzes Investment verlieren, auch wenn sich das Underlying den 
Erwartungen entsprechend entwickelt. 

– Liquiditätsrisiko: Es kann nicht garantiert werden, dass Zertifikate 
auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden können oder ob ein sol-
cher Markt liquid oder illiquid ist. Zertifikate werden an keiner Börse 
gehandelt oder auf einem anderen dem Publikum offenstehenden 
Markt gehandelt. Es könnte schwierig sein, Preis-Informationen zu 

erhalten und die Liquidität und Marktpreise für Zertifikate könnten 
dadurch negativ beeinträchtig werden. 

 
Besondere Risiken im Zusammenhang mit Participatory Notes (P-Notes) 
– Bei Participatory Notes (P-Notes), welche Zugang zu A-Shares von 

chinesischen Aktien offerieren, kann das Underlying jederzeit än-
dern. Zudem kann das Zertifikat vorübergehend auch kein Exposure 
in A-Shares enthalten.  
Die Fondsleitung empfiehlt interessierten Anlegern, nur einen klei-
nen Teil ihres Gesamtvermögens in diesen Anlagefonds zu investie-
ren und diese Anlagen nicht mit Krediten zu finanzieren. Eine Inves-
tition in diesen Anlagefonds ist nicht für Anleger geeignet, welche 
keine Verluste in Kauf nehmen können oder wollen. Der Anlage-
fonds ist für mittel- bis langfristige Investitionen ausgelegt. Entspre-
chend eignet sich der Anlagefonds nicht für Anleger, die darauf an-
gewiesen sind, kurzfristig über ihre Mittel zu verfügen. Insbesondere 
bildet er keinen Ersatz für eine Geldmarktanlage. 

 
Risiken im Zusammenhang mit dem Stock-Connect-Programm 
Gewisse Teilvermögen können über das Shanghai-Hong-Kong-Stock-
Connect-Programm und das Shenzhen-Hong-Kong-Stock-Connect-
Programm (jeweils das «Stock-Connect-Programm») in zulässige chinesi-
sche A-Aktien («China-Connect-Wertpapiere») investieren. Das Stock-
Connect-Programm ist ein Wertpapierhandels- und Clearing-System, das 
unter anderem die The Stock Exchange of Hong Kong Limited («SEHK»), 
Shanghai Stock Exchange («SSE»), Shenzhen Stock Exchange («SZSE»), 
Hong Kong Securities Clearing Company Limited («HKSCC») und die 
China Securities Depository and Clearing Corporation Limited («Chi-
naClear») mit dem Ziel entwickelt haben, die Aktienmärkte des chinesi-
schen Festlands und Hongkongs zu vernetzen. 
Für Anlagen in China-Connect-Wertpapiere bietet das Stock-Connect-
Programm den sogenannten Nordwärtshandel. Er ermöglicht es Anlegern 
in Hong Kong und ausländischen Anlegern, über ihre Börsenmakler in 
Hongkong und eine von der SEHK gegründete Wertpapierdienstleis-
tungsgesellschaft via Order Routing an die SSE resp. SZSE mit China-
Connect-Wertpapieren zu handeln. Für Bürger der Volksrepublik China ist 
der Nordwärtshandel nicht geeignet. 
Die mit dem Stock-Connect-Programm verbundenen Risiken sind derzeit 
schwer abzuschätzen. Wesentliche, nicht abschliessend genannte Risiken 
sind: 
– Eigentumsgrenzen für ausländische Anleger 

Da es basierend auf den in den Vorschriften des chinesischen Fest-
lands (in ihrer jeweils gültigen Fassung) festgelegten Grenzwerten 
Beschränkungen für die Gesamtzahl der Aktien an einem börsenno-
tierten chinesischen Unternehmen gibt, die von allen zugrunde lie-
genden ausländischen Anlegern oder einem einzelnen ausländi-
schen Anleger gehalten werden dürfen, wird die Fähigkeit der Teil-
vermögen (als ausländische Anleger), Anlagen in China-Connect-
Wertpapiere zu tätigen, durch die betreffenden Grenzwerte und die 
Aktivitäten aller zugrunde liegenden ausländischen Anleger beein-
flusst. 

– Risiko aufgrund der Regelung für Gewinne aus Short-Swing-
Geschäften 
Gemäss dem Wertpapierrecht des chinesischen Festlands muss ein 
Aktionär, dessen eigene Positionen zusammen mit denen anderer 
Unternehmen der Gruppe mindestens 5% der insgesamt ausgege-
benen Aktien («Grossaktionär») einer auf dem chinesischen Fest-
land gegründeten Gesellschaft betragen, die an einer Börse auf 
dem chinesischen Festland notiert ist (ein «börsennotiertes chinesi-
sches Unternehmen»), alle durch den Kauf und Verkauf von Aktien 
dieses börsennotierten chinesischen Unternehmens erzielten Ge-
winne zurückzahlen, wenn beide Geschäfte innerhalb eines Zeit-
raums von sechs Monaten stattfinden. Für den Fall, dass das Teil-
vermögen durch die Anlage in China-Connect-Wertpapiere über das 
Stock-Connect-Programm Grossaktionär eines börsennotierten chi-
nesischen Unternehmens wird, sind die Gewinne, die das Teilver-
mögen aus diesen Anlagen erzielen kann, unter Umständen be-
grenzt, was sich abhängig vom Umfang der Anlagen des Teilvermö-
gens in China-Connect-Wertpapiere über das Stock-Connect-
Programm nachteilig auf die Wertentwicklung des Teilvermögens 
auswirken kann. 

– Risiko im Zusammenhang mit der Offenlegung von Beteiligungen 
Gemäss den Anforderungen zur Offenlegung von Beteiligungen auf 
dem chinesischen Festland unterliegt das Teilvermögen, sofern es 
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ein Grossaktionär eines börsennotierten chinesischen Unterneh-
mens wird, dem Risiko, dass die Beteiligungen des Teilvermögens 
gemeldet werden müssen. Dadurch können die Beteiligungen des 
Teilvermögens öffentlich bekannt werden, was sich auf die Wert-
entwicklung des Teilvermögens auswirken kann. 

– Risiko im Zusammenhang mit der bestmöglichen Ausführung 
Transaktionen mit China-Connect-Wertpapieren können gemäss 
den geltenden Regeln im Zusammenhang mit dem Stock-Connect-
Programm über einen oder mehrere Makler ausgeführt werden, die 
im Zusammenhang mit den Teilvermögen für Transaktionen über 
den Nordwärtshandel ernannt werden. Die SEHK wird alle Ver-
kaufsaufträge zu China-Connect-Wertpapieren über den Nord-
wärtshandel auf der Ebene der registrierten Marktteilnehmer der 
SEHK überprüfen, um sicherzustellen, dass es nicht zu einem 
Überverkauf durch einen einzelnen Marktteilnehmer kommt. Um die 
Anforderungen an diese Vorabprüfung zu erfüllen, können die Teil-
vermögen bestimmen, dass sie Transaktionen mit China-Connect-
Wertpapieren nur über bestimmte Makler oder Marktteilnehmer 
ausführen können und diese Transaktionen dementsprechend nicht 
auf der Grundlage der bestmöglichen Ausführung ausgeführt wer-
den. 
Ferner kann der Makler Anlageaufträge mit seinen eigenen Aufträ-
gen und denen seiner verbundenen Unternehmen sowie seiner an-
deren Kunden, einschliesslich der Teilvermögen, zusammenfassen. 
In einigen Fällen kann sich die Zusammenfassung für die Teilver-
mögen nachteilig auswirken, in anderen Fällen kann die Zusam-
menfassung für die Teilvermögen vorteilhaft sein. 

– Risiken im Zusammenhang mit der Abwicklung, Abrechnung und 
Verwahrung 
Die HKSCC und ChinaClear richteten die Clearing-Links zwischen 
der SEHK und der SSE resp. SZSE ein, und jeder ist jeweils Clea-
ring-Teilnehmer des anderen, um die Abrechnung und Abwicklung 
grenzüberschreitender Transaktionen zu ermöglichen. Bei grenz-
überschreitenden Transaktionen, die auf einem Markt eingeleitet 
werden, rechnet bzw. wickelt die Clearingstelle dieses Marktes auf 
der einen Seite mit ihren eigenen Clearing-Teilnehmern ab und ver-
pflichtet sich auf der anderen Seite, die Abrechnungs- und Abwick-
lungspflichten ihrer Clearing-Teilnehmer gegenüber der Clearing-
stelle des Kontrahenten zu erfüllen. 
Die über Stock Connect gehandelten Stock-Connect-Wertpapiere 
werden in nicht physischer Form ausgegeben, so dass Anleger kei-
ne physischen China-Connect-Wertpapiere halten. Beim Stock-
Connect-Programm sollten Anleger aus Hongkong und ausländi-
sche Anleger, darunter die Teilvermögen, die China-Connect-
Wertpapiere über den Nordwärtshandel erworben haben, die China-
Connect-Wertpapiere auf den Wertpapierkonten ihrer Makler oder 
Verwahrstellen auf dem von der HKSCC betriebenen Central Clea-
ring and Settlement System («CCASS») halten. 
Transaktionen mit den Verwahrstellen oder Maklern, die die Anla-
gen der Teilvermögen halten oder die Transaktionen der Teilvermö-
gen abwickeln, sind mit Risiken verbunden. Bei einem Konkurs ei-
ner Verwahrstelle oder eines Maklers erlangen die Teilvermögen ih-
re Vermögenswerte möglicherweise verspätet oder nicht von der 
Verwahrstelle oder dem Makler oder aus der Konkursmasse zurück 
und besitzen gegenüber der Depotstelle oder dem Makler nur einen 
allgemeinen, unbesicherten Anspruch auf diese Vermögenswerte. 
Aufgrund des kurzen Abwicklungszyklus für China-Connect-
Wertpapiere kann der CCASS-Clearingteilnehmer, der als Verwahr-
stelle fungiert, unter Umständen nur auf Anweisung des vom Anla-
geverwalter des betreffenden Teilvermögens ordnungsgemäss an-
gewiesenen Verkaufsmaklers handeln. Zu diesem Zweck muss die 
Depotbank möglicherweise auf Risiko des Teilvermögens auf ihr 
Recht zur Erteilung von Abwicklungsanweisungen in Bezug auf den 
CCASS-Clearingteilnehmer, der auf dem Markt als ihre Verwahr-
stelle fungiert, verzichten. 
Die Rechte und Ansprüche der Teilvermögen an China-Connect-
Wertpapieren werden durch HKSCC ausgeübt, die ihre Rechte als 
«Nominee» der China-Connect-Wertpapiere ausübt, die auf dem auf 
RMB lautenden Aktien-Sammelkonto von HKSCC bei ChinaClear 
gutgeschrieben werden. Das Stock-Connect-Programm beinhaltet 
generell das Konzept eines «Nominee» und erkennt das Konzept 
des «wirtschaftlichen Eigentümers» von Wertpapieren an. Die ge-
naue Beschaffenheit und die Rechte eines Anlegers, der über den 
Nordwärtshandel investiert, als wirtschaftlicher Eigentümer der Chi-

na-Connect-Wertpapiere über die HKSCC als Nominee sind im chi-
nesischen Recht nicht genau definiert. Auch die genaue Beschaf-
fenheit und die Methoden zur Durchsetzung der in den Gesetzen 
des chinesischen Festlands verankerten Rechte und Ansprüche von 
Anlegern, die über den Nordwärtshandel investieren, lassen sich 
nicht zweifelsfrei definieren. 
Mit Blick auf bestimmte Rechte und Ansprüche an China-Connect-
Wertpapieren, die nur durch Klagen vor zuständigen Gerichten auf 
dem chinesischen Festland ausgeübt bzw. geltend gemacht werden 
können, ist ungewiss, ob diese Rechte durchgesetzt werden kön-
nen, da gemäss den CCASS-Regelungen HKSCC als Nominee 
nicht verpflichtet ist, auf dem chinesischen Festland oder anderswo 
eine Klage oder ein Gerichtsverfahren einzuleiten, um Rechte im 
Namen der Anleger für die China-Connect-Wertpapiere durchzuset-
zen. 

– Beteiligung an Kapitalmassnahmen und Aktionärsversammlungen 
Der aktuellen Marktpraxis in China entsprechend werden Anleger, 
die über den Nordwärtshandel Transaktionen mit China-Connect-
Wertpapieren tätigen, nicht durch Stimmrechtsvertreter oder per-
sönlich an den Versammlungen der betreffenden an der SSE resp. 
SZSE notierten Unternehmen teilnehmen können. Die Teilvermö-
gen werden die Stimmrechte bei den Unternehmen, in die sie anle-
gen, nicht in gleicher Weise ausüben können wie auf einigen entwi-
ckelten Märkten. 
Ferner wird eine Kapitalmassnahme in Bezug auf China-Connect-
Wertpapiere vom betreffenden Emittenten über die SSE- resp. 
SZSE-Website und bestimmte amtlich benannte Zeitungen bekannt 
gegeben. 
HKSCC wird die CCASS-Teilnehmer über China-Connect-
Wertpapiere betreffende Kapitalmassnahmen auf dem Laufenden 
halten. Anleger aus Hongkong und ausländische Anleger (darunter 
die Teilvermögen) müssen die entsprechende Vereinbarung ihren 
jeweiligen Maklern oder Verwahrstellen (d. h. den CCASS-
Teilnehmern) und die von ihnen angegebenen Fristen einhalten. Der 
ihnen zur Verfügung stehende Zeitraum für einige Arten von Kapi-
talmassnahmen für China-Connect-Wertpapiere kann sich auf nur 
einen Werktag belaufen. Daher sind die Teilvermögen unter Um-
ständen nicht in der Lage, rechtzeitig an einigen Kapitalmassnah-
men teilzunehmen. Da auf dem chinesischen Festland nicht mehre-
re Stimmrechtsvertreter ernannt werden dürfen, können die Teil-
vermögen möglicherweise keine Stimmrechtsvertreter ernennen, 
damit diese an Aktionärsversammlungen in Bezug auf China-
Connect-Wertpapiere teilnehmen. Es kann nicht zugesichert wer-
den, dass CCASS-Teilnehmer, die am Stock-Connect-Programm 
teilnehmen, Abstimmungsdienste oder andere zugehörige Dienste 
anbieten oder veranlassen, dass sie angeboten werden. 
 

1.2.4 Derivate 
Die Fondsleitung darf Derivate einsetzen. Der Einsatz von Derivaten darf 
jedoch auch unter ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer 
Abweichung von den Anlagezielen beziehungsweise zu einer Veränderung 
des Anlagecharakters des Anlagefonds führen. Bei der Risikomessung 
gelangt der Commitment-Ansatz II zur Anwendung. 
Die Derivate bilden Teil der Anlagestrategie und werden nicht nur zur 
Absicherung von Anlagepositionen eingesetzt. 
Es dürfen sowohl Derivat-Grundformen wie auch exotische Derivate in 
einem vernachlässigbaren Umfang eingesetzt werden, wie sie im Fonds-
vertrag näher beschrieben sind (vgl. § 12), sofern deren Basiswerte 
gemäss Anlagepolitik als Anlage zulässig sind. Die Derivate können an 
einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenste-
henden Markt gehandelt oder OTC (over-the-counter) abgeschlossen 
sein. Derivate unterliegen neben dem Markt- auch dem Gegenparteirisiko, 
d.h. dem Risiko, dass die Vertragspartei ihren Verpflichtungen nicht nach-
kommen kann und dadurch einen finanziellen Schaden verursacht. 
Neben Credit Default Swaps (CDS) dürfen auch alle anderen Arten von 
Kreditderivaten (z.B. Total Return Swaps, Credit Spread Options, Credit 
Linked Notes) erworben werden, mit welchen Kreditrisiken auf Drittpartei-
en, sog. Risikokäufer übertragen werden. Die Risikokäufer werden dafür 
mit einer Prämie entschädigt. Die Höhe dieser Prämie hängt u.a. von der 
Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts und der maximalen Höhe des 
Schadens ab; beide Faktoren sind in der Regel schwer zu bewerten, was 
das mit Kreditderivaten verbundene Risiko erhöht. Der Anlagefonds kann 
sowohl als Risikoverkäufer wie auch als Risikokäufer auftreten. 
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Der Einsatz von Derivaten darf eine Hebelwirkung (sog. Leverage) auf das 
Fondsvermögen ausüben beziehungsweise einem Leerverkauf entspre-
chen. Dabei darf das Gesamtengagement in Derivaten bis zu 100% des 
Nettofondsvermögens und mithin das Gesamtengagement des Anlage-
fonds bis zu 200% seines Nettofondsvermögens betragen. Unter Berück-
sichtigung der Möglichkeit der vorübergehenden Kreditaufnahme im 
Umfang von höchstens 10% des Nettofondsvermögens gemäss § 13 Ziff. 
2 des Fondsvertrags kann das Gesamtengagement des Anlagefonds 
insgesamt bis zu 210% des Nettofondsvermögens betragen. 
 
1.2.5 Sicherheitenstrategie 
Im Rahmen des Einsatzes von Anlagetechniken und bei OTC-Geschäften 
nimmt die Fondsleitung in Übereinstimmung mit der KKV-FINMA Sicher-
heiten entgegen, wodurch das eingegangene Gegenparteirisiko reduziert 
werden kann. 
Die Fondsleitung akzeptiert derzeit folgende Arten von Vermögenswerten 
als zulässige Sicherheiten: 
– Barmittel in Schweizer Franken, Euro oder US-Dollar oder einer 

Referenzwährung des Anlagefonds; 
– Fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere oder 

-wertrechte, die durch OECD-Mitgliedstaaten oder eine öffentlich-
rechtliche Körperschaft aus der OECD oder von internationalen Or-
ganisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die Schweiz 
oder ein EU-Mitgliedstaat angehören, ausgegeben oder garantiert 
werden; 

– Fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere oder 
-wertrechte von einem Emittenten mit Sitz in einem OECD-
Mitgliedstaat; 

– Aktien, bei denen es sich um Stammaktien handelt, die an einer 
Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen ste-
henden Markt in der Schweiz, in einem EU-Mitgliedstaat, einem 
OECD-Mitgliedstaat oder in den Vereinigten Staaten von Amerika 
(USA) gehandelt werden und Aktien die in einem breit diversifizier-
ten Leitindex vertreten sind. 

Fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere oder -wertrechte 
müssen grundsätzlich über ein langfristiges Mindest-Rating von «A-» oder 
gleichwertig bzw. ein kurzfristiges Mindest-Rating von «A-2» oder gleich-
wertig verfügen. 
Wird ein Emittent bzw. eine Sicherheit durch Standard & Poors, Moody’s 
oder Fitch mit unterschiedlichen Ratings eingestuft, gilt das niedrigste der 
Ratings. 
Die Fondsleitung ist berechtigt, in Bezug auf bestimmte OECD-Staaten 
und Aktienindizes und deren Aufnahme in die Liste der zulässigen Länder 
bzw. Leitindizes Einschränkungen vorzunehmen oder sie aus der Liste 
auszuschliessen oder, auf allgemeinerer Ebene, gegenüber Gegenparteien 
und Vermittlern weitere Beschränkungen der zulässigen Sicherheiten 
geltend zu machen. 
Die Fondsleitung bestimmt den erforderlichen Umfang der Besicherung 
auf der Grundlage der anwendbaren Risikoverteilungsvorschriften und 
unter Berücksichtigung der Art und Eigenschaften der Geschäfte, der 
Bonität der Gegenparteien und der herrschenden Marktbedingungen. 
Entgegengenommene Sicherheiten werden mindestens börsentäglich 
bewertet. Die Fondsleitung verfügt für alle als Sicherheiten entgegenge-
nommenen Arten von Vermögenswerten über eine Haircut-Strategie. Bei 
einem Haircut (Sicherheitsmarge) handelt es sich um einen Abschlag auf 
den Wert eines als Sicherheit entgegengenommenen Vermögenswerts, 
um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass sich die Bewertung oder das 
Liquiditätsprofil dieses Vermögenswerts von Zeit zu Zeit verschlechtern 
kann. Die Haircut-Strategie berücksichtigt die Eigenschaften der jeweili-
gen Vermögenswerte, insbesondere die Art und Kreditwürdigkeit des 
Emittenten der Sicherheiten sowie die Preisvolatilität der Sicherheiten. Im 
Rahmen der Vereinbarungen mit der jeweiligen Gegenpartei, die möglich-
erweise Mindesttransferbeträge beinhalten, beabsichtigt die Fondsleitung, 
dass jede entgegengenommene Sicherheit einen an die Haircut-Strategie 
angepassten Wert hat. 
Basierend auf der Haircut-Strategie der Fondsleitung erfolgen grundsätz-
lich folgende Abschläge: 
 

Art der Sicherheit Abschlag 
Barmittel in Schweizer Franken, Euro oder US-Dollar 
oder einer Referenzwährung des Anlagefonds 

0% 

Fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere 
oder -wertrechte, die durch OECD-Mitgliedstaaten oder 

0,5%–5% 

eine öffentlich-rechtliche Körperschaft aus der OECD 
oder von internationalen Organisationen öffentlich-
rechtlichen Charakters, denen die Schweiz oder ein EU-
Mitgliedstaat angehören, ausgegeben oder garantiert 
werden 
Fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere 
oder -wertrechte von einem Emittenten mit Sitz in einem 
OECD-Mitgliedstaat 

1%–8% 

Aktien, bei denen es sich um Stammaktien handelt, die 
an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem 
Publikum offen stehenden Markt in der Schweiz, in 
einem EU-Mitgliedstaat, einem OECD-Mitgliedstaat oder 
in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gehandelt 
werden und Aktien die in einem breit diversifizierten 
Leitindex vertreten sind 

5%–15% 

 
Die Fondsleitung behält sich gegenüber Gegenparteien und Vermittlern 
das Recht vor, insbesondere im Falle ungewöhnlicher Marktvolatilität die 
Abschläge auf die Sicherheiten zu erhöhen, sodass der Anlagefonds über 
höhere Sicherheiten verfügen, um das Gegenparteirisiko zu reduzieren.  
Die Fondsleitung bzw. deren Beauftragte müssen bei der Verwaltung der 
Sicherheiten die Pflichten und Anforderungen gemäss Art. 52 KKV-
FINMA erfüllen. Insbesondere achtet die Fondsleitung auf eine angemes-
sene Diversifikation der Sicherheiten nach Ländern, Märkten und Emitten-
ten. Die Konzentrationsrisiken bei Emittenten gelten als angemessen 
diversifiziert, wenn die von einem einzelnen Emittenten gehaltenen Sicher-
heiten nicht mehr als 20% des Nettoinventarwerts entsprechen. Vorbehal-
ten bleiben Ausnahmen für öffentlich garantierte oder begebene Anlagen 
gemäss Art. 83 KKV. 
Die Fondsleitung kann erhaltene Barsicherheiten nur in der entsprechen-
den Währung als flüssige Mittel, in Staatsanleihen von hoher Qualität 
sowie direkt oder indirekt in Geldmarktinstrumente mit kurzer Laufzeit 
anlegen oder diese als «Reverse Repo» verwenden. 
Dem Anlagefonds kann ein Verlust aus der Wiederanlage von erhaltenen 
Barsicherheiten entstehen, insbesondere wenn die Anlage, welche mit den 
erhaltenen Barsicherheiten getätigt wird, an Wert verliert. Durch die 
Wertminderung einer solchen Anlage reduziert sich der zur Rücküberwei-
sung an die Gegenpartei verfügbare Betrag. Eine allfällige Differenz zum 
Wert der erhaltenen Barsicherheiten ist durch den Anlagefonds zu beglei-
chen, wodurch diesem ein Verlust entsteht. 
Andere Sicherheiten als flüssige Mittel dürfen nicht ausgeliehen, weiter-
verpfändet, verkauft, neu angelegt noch im Rahmen eines Pensionsge-
schäfts oder als Deckung von Verpflichtungen aus derivativen Finanzin-
strumenten verwendet werden. 
Die erhaltenen Sicherheiten sind bei der Depotbank zu verwahren. Die 
erhaltenen Sicherheiten können im Auftrag der Fondsleitung bei einer 
beaufsichtigten Drittverwahrstelle verwahrt werden, wenn das Eigentum an 
den Sicherheiten nicht übertragen wird und die Drittverwahrstelle von der 
Gegenpartei unabhängig ist. 
 
1.3 Profil des typischen Anlegers 
Der Anlagefonds eignet sich für Anleger mit einem langfristigen Anlageho-
rizont, die in erster Linie ein Wachstum des angelegten Kapitals anstre-
ben. Die Anleger können stärkere Schwankungen und einen länger an-
dauernden Rückgang des Inventarwertes der Fondsanteile in Kauf neh-
men. Sie sind mit den wesentlichen Risiken einer Aktienanlage vertraut. 
Der Anlagefonds bietet die Chance, langfristig einen angemessenen 
Wertzuwachs zu erzielen, erfordert jedoch die Bereitschaft, namentlich 
kurzfristig grössere Wertschwankungen, welche aus starken Zinsanstie-
gen resultieren können, in Kauf zu nehmen. Das Verhältnis von Risiko und 
Ertrag kann durch eine langfristige Anlage der Gelder markant verbessert 
werden. Wir empfehlen eine minimale Haltedauer von 5 Jahren. 
 
1.4 Für den Anlagefonds relevante Steuervorschriften 
Der Anlagefonds besitzt in der Schweiz keine Rechtspersönlichkeit. Er 
unterliegt weder einer Ertrags- noch einer Kapitalsteuer. 
Die im Anlagefonds auf inländischen Erträgen abgezogene eidgenössische 
Verrechnungssteuer kann von der Fondsleitung für den Anlagefonds 
vollumfänglich zurückgefordert werden. 
Ausländische Erträge und Kapitalgewinne können den jeweiligen Quellen-
steuerabzügen des Anlagelandes unterliegen. Soweit möglich, werden 
diese Steuern von der Fondsleitung aufgrund von Doppelbesteuerungsab-
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kommen oder entsprechenden Vereinbarungen für die Anleger mit Domizil 
in der Schweiz zurückgefordert. 
Die Ertragsausschüttungen des Anlagefonds an in der Schweiz domizilierte 
Anleger unterliegen der eidgenössischen Verrechnungssteuer (Quellen-
steuer) von 35%. Die mit separatem Coupon ausgeschütteten Kapitalge-
winne unterliegen keiner Verrechnungssteuer. 
In der Schweiz domizilierte Anleger können die in Abzug gebrachte Ver-
rechnungssteuer durch Deklaration in der Steuererklärung resp. durch 
separaten Verrechnungssteuerantrag zurückfordern. 
Die Ertragsausschüttungen an im Ausland domizilierte Anleger erfolgen 
ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer, sofern die Erträge 
des Anlagefonds zu mindestens 80% ausländischen Quellen entstammen. 
Dazu muss eine Bestätigung einer Bank vorliegen, dass sich die betref-
fenden Anteile bei ihr im Depot eines im Ausland ansässigen Anlegers 
befinden und die Erträge auf dessen Konto gutgeschrieben werden (Do-
mizilerklärung bzw. Affidavit). Es kann nicht garantiert werden, dass die 
Erträge d zu mindestens 80% ausländischen Quellen entstammen. 
Erfährt ein im Ausland domizilierter Anleger wegen fehlender Domizilerklä-
rung einen Verrechnungssteuerabzug, kann er die Rückerstattung auf-
grund schweizerischen Rechts direkt bei der Eidgenössischen Steuerver-
waltung in Bern geltend machen. 
Ferner können sowohl Erträge als auch Kapitalgewinne, ob ausgeschüttet 
oder thesauriert, je nach Person, welche die Anteile direkt oder indirekt 
hält, teilweise oder ganz einer sogenannten Zahlstellensteuer (bspw. 
Foreign Account Tax Compliance Act) unterliegen. 
Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechts-
lage und Praxis aus. Änderungen der Gesetzgebung, Rechtsprechung 
bzw. Erlasse und Praxis der Steuerbehörden bleiben ausdrücklich vorbe-
halten. 
Die Besteuerung und die übrigen steuerlichen Auswirkungen für 
den Anleger beim Halten bzw. Kaufen oder Verkaufen von 
Fondsanteilen bzw. Anteilen an Teilvermögen richten sich nach 
den steuergesetzlichen Vorschriften im Domizilland des Anlegers. 
Für diesbezügliche Auskünfte wenden sich Anleger an ihren Steu-
erberater. 
Der Anlagefonds hat folgenden Steuerstatus betreffend: 
FATCA: 
Der Anlagefonds ist bei den US-Steuerbehörden als «registered deemed 
compliant collective investment vehicle (CIV)» im Sinne des Abkommens 
zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika über die 
Zusammenarbeit für eine erleichterte Umsetzung von FATCA (Foreign 
Account Tax Compliance Act) «IGA Schweiz/USA» gemeldet. 
 
Internationaler automatischer Informationsaustausch in Steuersachen 
(automatischer Informationsaustausch):  
Dieser Umbrella-Fonds bzw. die Teilvermögen qualifizieren für die Zwecke 
des automatischen Informationsaustausches im Sinne des gemeinsamen 
Melde- und Sorgfaltsstandard der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung (OECD) für Informationen über Finanzkonten 
(GMS) als nicht meldendes Finanzinstitut. 
 
2 Informationen über die Fondsleitung 
2.1 Allgemeine Angaben zur Fondsleitung 
Fondsleitung ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. Seit ihrer Gründung 
als Aktiengesellschaft im Jahre 1984 ist sie ausschliesslich im Fondsge-
schäft tätig. 
Die Höhe des gezeichneten Aktienkapitals der Fondsleitung beträgt seit 
30. Juni 1994 CHF 7 Mio. und ist voll einbezahlt. Das Aktienkapital ist in 
Namenaktien eingeteilt. 
Die Credit Suisse Funds AG ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der 
Credit Suisse AG, Zürich. 
 
Verwaltungsrat 
– Dr. Thomas Schmuckli, Präsident 
 Relevante Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung: Mitglied des 

Verwaltungsrates der MultiConcept Fund Management S.A.,  
Luxemburg; Präsident des Verwaltungsrates der Bossard Holding 
AG, Zug; Mitglied des Verwaltungsrates der Patria Genossenschaft, 
Basel; Mitglied des Verwaltungsrates der Hans Oetiker Holding AG, 
Horgen 

– Luca Diener, Vizepräsident 
Relevante Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung: Mitglied des 
Verwaltungsrates der Credit Suisse Fund Management S.A.,  
Luxemburg 

– Ruth Bültmann, Mitglied 
Relevante Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung: Mitglied des 
Verwaltungsrates der MultiConcept Fund Management S.A.,  
Luxemburg; Mitglied des Verwaltungsrates der BLI – Banque de 
Luxembourg Investments S.A., Luxemburg; Präsidentin des Ver-
waltungsrates der Eric Sturdza Management Company S.A.,  
Luxemburg; Präsidentin des Verwaltungsrates der Conventum  
Asset Management S.A., Luxemburg; Mitglied des Verwaltungsra-
tes der Cigogne Management S.A., Luxemburg; Mitglied des Ver-
waltungsrates der Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking  
(Luxembourg) S.A., Luxemburg; Mitglied des Verwaltungsrates der 
Luxembourg Institute of Directors – ILA, Luxemburg 

– Gebhard Giselbrecht, Mitglied 
Relevante Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung: Mitglied der 
Geschäftsleitung der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) 
AG, Zürich; Präsident des Verwaltungsrates der Credit Suisse  
Asset Management International Holding Ltd, Zürich; Präsident des 
Verwaltungsrates der Credit Suisse Fund Management S.A.,  
Luxemburg; Mitglied des Stiftungsrates der Credit Suisse Anlage-
stiftung, Zürich; Mitglied des Stiftungsrates der Credit Suisse Anla-
gestiftung 2. Säule, Zürich; Mitglied des Verwaltungsrates der  
Aventicum Capital Management Holding AG, Zürich 

– Petra Reinhard Keller, Mitglied  
 Relevante Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung: Managing 

Director bei der Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich 
– Jürg Roth, Mitglied 

Relevante Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung: Managing  
Director bei der Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich; Mitglied des 
Stiftungsrates der Credit Suisse Anlagestiftung, Zürich; Mitglied 
des Verwaltungsrates der AXA Pension Solutions AG, Winterthur 

– Christian Schärer, Mitglied 
Relevante Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung: Managing  
Director bei der Credit Suisse (Schweiz) AG, Zürich; Mitglied des 
Verwaltungsrates der Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) 
S.A., Luxemburg 

– Dr. Christoph Zaborowski, Mitglied 
 Relevante Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung: Präsident des 

Verwaltungsrates der REFL Invest AG, Zürich; Präsident des 
Verwaltungsrates der Deal Estate AG, Luzern; Präsident des 
Verwaltungsrates der BS2 AG, Schlieren; Vizepräsident des In-
vestmentkomitee der Steiner Investment Foundation, Zürich; Mit-
glied des Investmentkomitee der FG Wohninvest Deutschland 
S.C.S. SICAV-SIF, Luxemburg; Mitglied des Immobilien-
ausschusses der Pensionskasse der Lonza, Basel 

 
Geschäftsleitung 
– Thomas Schärer, CEO 
 Keine relevanten Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung 
– Patrick Tschumper, stellvertretender CEO und  

Leiter Fund Solutions 
 Relevante Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung: Mitglied des 

Verwaltungsrates der Credit Suisse Asset Management (Schweiz) 
AG, Zürich; Mitglied des Verwaltungsrates der MultiConcept Fund 
Management S.A., Luxemburg 

– Thomas Federer, Mitglied, Performance & Risk Management 
 Keine relevanten Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung 
– Tim Gutzmer, Mitglied, Fund Services 
 Keine relevanten Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung 
– Hans Christoph Nickl, Mitglied, COO 
 Keine relevanten Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung 
– Thomas Vonaesch, Mitglied, Real Estate Fund Management 
 Relevante Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung: Fondsmanager 

des Immobilienfonds Credit Suisse 1a Immo PK, Credit Suisse As-
set Management (Schweiz) AG, Zürich 

– Gabriele Wyss, Mitglied, Compliance 
Keine relevanten Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung 

– Gilbert Eyb, Mitglied, Legal  
Keine relevanten Tätigkeiten ausserhalb der Fondsleitung 
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Alle Angaben zu den relevanten Tätigkeiten der Verwaltungsrats- und 
Geschäftsleitungsmitglieder ausserhalb der Fondsleitung beziehen sich auf 
das Datum des Prospekts. 
Die Fondsleitung verwaltet in der Schweiz per 29. Dezember 2017 insge-
samt 246 kollektive Kapitalanlagen (inkl. Teilvermögen), wobei sich die 
Summe der verwalteten Vermögen auf CHF 219’794 Mio. belief. 
Die Fondsleitung Credit Suisse Funds AG ist bei den US-Steuerbehörden 
als «registered deemed compliant FFI» im Sinne des Abkommens zwi-
schen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika über die 
Zusammenarbeit für eine erleichterte Umsetzung von FATCA (Foreign 
Account Tax Compliance Act) «IGA Schweiz/USA» gemeldet. 
 
Adresse: 
Credit Suisse Funds AG 
Uetlibergstrasse 231 
8045 Zürich 
 
Internetseite: 
www.credit-suisse.com 
 
2.2 Delegation der Anlageentscheide 
Die Anlageentscheide des Anlagefonds sind an die HSZ (Hong Kong) 
Limited, Unit 605A, 6/F, Tower 2, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong 
Kong, Hong Kong SAR, als Anlageverwalterin delegiert. Die HSZ (Hong 
Kong) Limited ist eine Gesellschaft nach dem Recht Hong Kongs.  
Die HSZ (Hong Kong) Limited ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft 
mit Sitz in Hong Kong und unterliegt als solche der Aufsicht durch die 
Securities and Futures Commission Hong Kongs. Sie verfügt über die 
Bewilligungen des Typs 4 (Advising on Securities, Anlageberatung) und 
des Typs 9 (Asset Management, Vermögensverwaltung).  
Die HSZ (Hong Kong) Limited zeichnet sich aus durch ihre langjährige 
Erfahrung in der Vermögensverwaltung und Anlageberatung mit Fokus auf 
die asiatischen Märkte. Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein 
zwischen der Fondsleitung und der Anlageverwalterin abgeschlossener 
Vermögensverwaltungsvertrag. 
 
2.3 Delegation weiterer Aufgaben 
Die Fondsleitung hat den Vertrieb und das Marketing des Anlagefonds 
Carnegie Fund Services SA, 11 rue du Générale-Dufour, 1204 Genf, als 
Hauptvertriebsträgerin übertragen. Die genaue Ausführung des Auftrages 
regelt ein zwischen der Fondsleitung und der Hauptvertriebsträgerin 
abgeschlossener Hauptvertriebsvertrag.  
Die Fondsleitung hat verschiedene Teilaufgaben der Fondsadministration 
an nachfolgende Gruppengesellschaften der Credit Suisse Group AG 
delegiert: 
– Credit Suisse AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen Rechts- 

und Complianceberatung, Facility Management und Management 
Information System MIS.  

– Credit Suisse (Schweiz) AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Berei-
chen Complianceberatung, Personalwesen, Collateral Management, 
IT Dienstleistungen und First Line of Defense Support (FLDS). 

– Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG, Schweiz: Real 
Estate Administration (u.a. Fonds- und Liegenschaftsbuchhaltung, 
Liegenschaftenverwaltung). 

– Credit Suisse Services AG, Schweiz: Teilaufgaben in den Bereichen 
Complianceberatung, Finanzwesen der Fondsleitung und Steuerbe-
ratung. 

– Credit Suisse Fund Services (Luxembourg) S.A., Luxembourg: 
Teilaufgaben im Bereich der Fondsbuchhaltung sowie Unterstüt-
zung bei der Überwachung der Anlagevorschriften. 

– Credit Suisse (Poland) Sp.z.o.o., Polen: Teilaufgaben in den Berei-
chen Fondsbuchhaltung, Information Management (u.a. Produkt-
Masterdaten, Preis-Publikationen, Factsheet-Produktion, KIID-
Produktion und Erstellen von Reportings), Legal Reporting (Erstel-
lung des Jahresberichts) sowie weitere Supportaufgaben. 

Die genaue Ausführung des Auftrages regelt ein zwischen der Fondslei-
tung und den genannten Gruppengesellschaften abgeschlossener Vertrag. 
Es besteht die Möglichkeit, den genannten Gruppengesellschaften weitere 
Teilaufgaben zu delegieren. 
 
2.4 Ausübung von Gläubiger- und Mitgliedschaftsrechten 
Die Fondsleitung übt die mit den Anlagen der verwalteten Anlagefonds 
verbundenen Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte unabhängig und aus-
schliesslich im Interesse der Anleger aus. Die Anleger erhalten auf 

Wunsch bei der Fondsleitung Auskunft über die Ausübung der Mitglied-
schafts- und Gläubigerrechte. 
Bei anstehenden Routinegeschäften ist es der Fondsleitung freigestellt, 
die Mitgliedschafts- und Gläubigerrechte selber auszuüben oder die Aus-
übung an die Depotbank oder Dritte zu delegieren. 
Bei allen sonstigen Traktanden, welche die Interessen der Anleger nach-
haltig tangieren könnten, wie namentlich bei der Ausübung von Mitglied-
schafts- und Gläubigerrechten, welche der Fondsleitung als Aktionärin 
oder Gläubigerin der Depotbank oder sonstiger ihr nahestehender juristi-
scher Personen zustehen, übt die Fondsleitung das Stimmrecht selber aus 
oder erteilt ausdrückliche Weisungen. Sie darf sich dabei auf Informatio-
nen abstützen, die sie von der Depotbank, dem Portfolio Manager, der 
Gesellschaft oder von Stimmrechtsberatern und weiteren Dritten erhält 
oder aus der Presse erfährt. 
Der Fondsleitung ist es freigestellt, auf die Ausübung der Mitgliedschafts- 
und Gläubigerrechte zu verzichten. 
 
3 Informationen über die Depotbank 
Depotbank ist die UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 
8001 Zürich. Die Bank wurde 2014 als Aktiengesellschaft mit Sitz in 
Zürich gegründet und übernahm per 14. Juni 2015 das in der Schweiz 
gebuchte Privat- und Unternehmenskundengeschäft sowie das in der 
Schweiz gebuchte Wealth Management Geschäft von UBS AG.  
UBS Switzerland AG bietet als Universalbank eine breite Palette von 
Bankdienstleistungen an. UBS Switzerland AG ist eine Tochtergesellschaft 
von UBS AG. UBS AG gehört mit einer konsolidierten Bilanzsumme von 
CHF 942’819 Mio. und ausgewiesenen Eigenmitteln von 
CHF 55’313 Mio. per 31. Dezember 2015 zu den finanzstärksten Banken 
der Welt. Sie beschäftigt weltweit 60’099 Mitarbeiter in einem weit ver-
zweigten Netz von Geschäftsstellen.  
Die Depotbank kann Dritt- und Sammelverwahrer im In- und Ausland mit 
der Aufbewahrung des Fondsvermögens beauftragen, soweit dies im 
Interesse einer sachgerechten Verwahrung liegt. Für Finanzinstrumente 
darf die Übertragung nur an beaufsichtigte Dritt- oder Sammelverwahrer 
erfolgen. Davon ausgenommen ist die zwingende Verwahrung an einem 
Ort, an dem die Übertragung an beaufsichtigte Dritt- oder Sammelverwah-
rer nicht möglich ist, wie insbesondere aufgrund zwingender Rechtsvor-
schriften oder der Modalitäten des Anlageprodukts.  
Die Dritt- und Sammelverwahrung bringt es mit sich, dass die Fondslei-
tung an den hinterlegten Wertpapieren nicht mehr das Allein-, sondern nur 
noch das Miteigentum hat. Sind die Dritt- und Sammelverwahrer überdies 
nicht beaufsichtigt, so dürften sie organisatorisch nicht den Anforderungen 
genügen, welche an Schweizer Banken gestellt werden.  
Die Depotbank haftet für den durch den Beauftragten verursachten Scha-
den sofern sie nicht nachweisen kann, dass sie bei der Auswahl, Instrukti-
on und Überwachung die nach den Umständen gebotene Sorgfalt ange-
wendet hat.  
Die Depotbank ist bei den US-Steuerbehörden als Reporting Financial 
Institution unter einem Model 2 IGA im Sinne der Sections 1471 – 1474 
des U.S. Internal Revenue Code (Foreign Account Tax Compliance Act, 
einschliesslich diesbezüglicher Erlasse, «FATCA») angemeldet. 
 
4 Informationen über Dritte 
4.1 Zahlstellen 
Zahlstelle ist die UBS Switzerland AG mit sämtlichen Geschäftsstellen in 
der Schweiz. 
 
4.2 Vertriebsträger 
Mit dem Vertrieb des Anlagefonds ist das folgende Institut als Hauptver-
triebsträger beauftragt worden: 
– Carnegie Fund Services SA, 11 rue du Générale-Dufour, 1204 

Genf 
Der Hauptvertriebsträger ist berechtigt, Untervertriebsträger im Sinne des 
Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 
einzusetzen.  
 
4.3 Prüfgesellschaft 
Als Prüfgesellschaft amtet KPMG AG, Zürich. 
 
5. Weitere Informationen  
5.1 Nützliche Hinweise 
Valorennummer: vgl. Tabelle am Ende des Prospekts 
ISIN-Nummer: vgl. Tabelle am Ende des Prospekts  

http://www.credit-suisse.com/


 HSZ China Fund 
 Anlagefonds schweizerischen Rechts (Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen») 

8 

Kotierung: keine 
Rechnungsjahr: 1. Januar bis 31. Dezember 
Laufzeit: unbeschränkt 
Rechnungseinheit: vgl. Tabelle am Ende des Prospekts  
Anteile: buchmässige Führung 
Verwendung der  
Erträge: Ausschüttung der Erträge jeweils innerhalb von vier 

Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres  
 
5.2 Bedingungen für die Ausgabe und Rücknahme von 

Fondsanteilen 
Fondsanteile werden an jedem Bankwerktag in Zürich (Montag bis Frei-
tag) ausgegeben oder zurückgenommen. Keine Ausgabe oder Rücknah-
me findet an schweizerischen Feiertagen (Ostern, Pfingsten, Weihnachten 
(inkl. 24. Dezember), Neujahr (inkl. 31. Dezember), Nationalfeiertag etc.) 
statt sowie an Tagen, an welchen die Börsen bzw. Märkte der Hautpanla-
geländer des Anlagefonds geschlossen sind oder wenn ausserordentliche 
Verhältnisse im Sinne von § 17 Ziff. 4 des Fondsvertrages vorliegen. 
Zeichnungs- und Rücknahmeanträge, die bis spätestens zur erwähnten 
Uhrzeit gemäss der Tabelle am Ende des Prospekts an einem Bankwerk-
tag (Auftragstag) eingegangen sind, werden am nächsten Bankwerktag in 
Zürich (Bewertungstag), auf der Basis des an diesem Tag berechneten 
Inventarwerts abgewickelt. Der zur Abrechnung gelangende Nettoinven-
tarwert ist somit im Zeitpunkt der Auftragserteilung noch nicht bekannt 
(Forward Pricing). Er wird am Bewertungstag aufgrund der Schlusskurse 
des Bewertungstages berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen bzw. 
Märkte der Hauptanlageländer geschlossen sind (z.B. Banken- und Bör-
senfeiertage), findet keine Bewertung des Vermögens statt. 
Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der der 
betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermögens zu-
kommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Anlage-
fonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt sind, dividiert durch die 
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile der entsprechenden Klasse. Er 
wird auf 1/100 der Referenzwährung der entsprechenden Klasse gerun-
det.  
Der Ausgabepreis der Anteile einer Klasse ergibt sich aus dem am Bewer-
tungstag berechneten Nettoinventarwert dieser Klasse, zuzüglich der 
Ausgabekommission. Die Höhe der Ausgabekommission ist aus der 
Tabelle am Ende des Prospekts ersichtlich. 
Der Rücknahmepreis der Anteile einer Klasse entspricht dem am Bewer-
tungstag berechneten Nettoinventarwert dieser Klasse, abzüglich der 
Rücknahmekommission. Die Höhe der Rücknahmekommission ist aus der 
Tabelle am Ende des Prospekts ersichtlich. 
Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (namentlich 
marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben ) sowie 
Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards 
bei physischen Anlagen, die dem Anlagefonds aus der Anlage des einbe-
zahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines dem gekündigten Anteil 
entsprechenden Teils der Anlagen erwachsen, werden dem Fondsvermö-
gen belastet.  
Ausgabe- und Rücknahmepreis werden auf 1/100 der Referenzwährung 
der entsprechenden Klasse gerundet. Die Zahlung erfolgt jeweils 3 Bank-
arbeitstage nach dem Bewertungstag (Valuta 3 Tage). 
Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. Der 
Anleger ist nicht berechtigt, die Aushändigung eines auf den Namen oder 
den Inhaber lautenden Anteilscheines zu verlangen.  
Es ist der Fondsleitung und der Depotbank im Rahmen ihrer Vertriebstä-
tigkeit gestattet, Zeichnungen zurückzuweisen, sowie gegenüber natürli-
chen oder juristischen Personen in bestimmten Ländern und Gebieten den 
Verkauf, die Vermittlung oder Übertragung von Anteilen zu untersagen 
oder zu begrenzen. 
 
5.3 Vergütungen und Nebenkosten 
Detaillierte Angaben zu den Vergütungen und Nebenkosten des Anlage-
fonds sind der Tabelle am Ende des Prospekts zu entnehmen. 
Zusätzlich können dem Anlagefonds die weiteren in § 19 des Fondsver-
trags aufgeführten Vergütungen und Nebenkosten in Rechnung gestellt 
werden. 
Die effektiv angewandten Sätze sind jeweils aus dem Jahres- und Halb-
jahresbericht ersichtlich. 
Zusätzlich zur Verwaltungskommission bezieht die Fondsleitung eine 
erfolgsbezogene Kommission («Performance Fee») von maximal 10% der 
Überrendite von 5% p.a. («Hurdle Rate»), berechnet auf dem Inventarwert 
des jeweiligen Vermögens einer Anteilsklasse. Die Performance Fee wird 

täglich ermittelt und, sofern geschuldet, zulasten des Vermögens der 
entsprechenden Anteilsklasse am Ende des entsprechenden Quartals 
(März, Juni, September, Dezember) ausbezahlt. Falls für einen Tag eines 
Rechnungsjahres eine Performance Fee geschuldet ist, bildet der Nettoin-
ventarwert je Anteil (vor Abzug der Performance Fee) die Basis für die 
Berechnung der Performance Fee am Folgetag. Die Performance Fee 
wird jeweils für die Anteilsklassen mit unterschiedlichen Kommissionssät-
zen oder unterschiedlichem Anteilswert getrennt berechnet.  
Die Performance Fee unterliegt einer «High Watermark». Wertverminde-
rungen im Verhältnis zum Erstausgabepreis, dem Inventarwert zu Beginn 
eines Rechnungsjahres und zum Höchstwert, auf dessen Grundlage je 
eine Performance Fee ermittelt wurde, sind wettzumachen, bevor eine 
Performance Fee wieder geschuldet ist. Anspruch auf die Performance 
Fee besteht nur, wenn der Inventarwert je Anteil der entsprechenden 
Anteilsklasse sowohl über dem sich aus der Hurdle Rate ergebenden 
Mindestinventarwert je Anteil als auch über der High Watermark liegt. Die 
Performance Fee wird auf demjenigen Teil des Nettoinventarwerts (vor 
Performance Fee) berechnet, der über dem jeweils höheren Wert einer 
High Watermark und dem Mindestinventarwert je Anteil einer Anteilsklasse 
liegt. Die Hurdle Rate bezieht sich jeweils auf ein Rechnungsjahr. Eine 
blosse Unterperformance während einem Rechnungsjahr ohne Wertver-
minderung muss in den Folgejahren nicht ausgeglichen werden. Zu Be-
ginn des Jahres bildet die High Watermark jeweils die Basis für die Be-
rechnung des Mindestinventarwertes.  
Bei der Lancierung des Anlagefonds entspricht die High Watermark dem 
Erstausgabepreis je Anteil (ohne Berücksichtigung einer Ausgabekommis-
sion). Falls für einen Tag eines Rechnungsjahres eine Performance Fee 
geschuldet ist, entspricht die High Watermark vom Folgetag an neu 
diesem letzten Höchstinventarwert je Anteil (vor Abzug der bezahlten 
Performance Fee). Kann während eines Rechnungsjahres keine Perfor-
mance Fee belastet werden, so entspricht die High Watermark zu Beginn 
des Folgejahres dem höchsten Wert von (a) dem Erstausgabepreis, (b) 
dem letztem Höchstinventarwert und (c) dem Inventarwert am letzten 
Bewertungstag des vorangehenden Rechnungsjahres je Anteil.  
Auf Ausschüttungsklassen werden die High Watermark und die Berech-
nungsbasis der Hurdle Rate für die Berechnung der Performance Fee 
adjustiert. Die Performance Fee wird für alle Anteilsklassen in der Rech-
nungseinheit des Anlagefonds (USD) berechnet und ausbezahlt. 
Berechnungsbeispiele der Performance Fee sind in Anhang zu diesem 
Prospekt enthalten. 
 
Zahlungen von Retrozessionen und Rabatten 
Die Fondsleitung und deren Beauftragte können Retrozessionen zur 
Entschädigung der Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen in der Schweiz 
oder von der Schweiz aus bezahlen. Mit dieser Entschädigung können 
insbesondere folgende Dienstleistungen abgegolten werden: 
– Vorrätighalten und Abgabe von Marketingdokumenten und rechtli-

chen Dokumenten 
– Weiterleiten bzw. Zugänglichmachen von gesetzlich vorgeschriebe-

nen und anderen Publikationen; 
– Wahrnehmung von Sorgfaltspflichten in Bereichen wie Abklärung 

der Kundenbedürfnisse und Vertriebseinschränkungen; 
– Abklären und Beantworten von auf das Anlageprodukt oder die den 

Anbieter bezogenen speziellen Anfragen von Anlegern; 
– Pflege bestehender Anleger;  
– Schulung von Vertriebsmitarbeitern; 
– Ernennung und Überwachung von Untervertriebsträgern; 
– Beauftragung einer Prüfgesellschaft mit der Prüfung der Einhaltung 

gewisser Pflichten des Vertriebsträgers; 
– etc. 
Retrozessionen gelten nicht als Rabatte auch wenn sie ganz oder teilweise 
letztendlich an die Anleger weitergeleitet werden.  
Die Empfänger der Retrozessionen gewährleisten eine transparente 
Offenlegung und informieren den Anleger von sich aus kostenlos über die 
Höhe der Entschädigung, die sie für den Vertrieb erhalten können. 
Auf Anfrage legen die Empfänger der Retrozessionen die effektiv erhalte-
nen Beträge, welche sie für den Vertrieb der kollektiven Kapitalanlagen 
dieser Anleger erhalten, offen. 
Die Fondsleitung und deren Beauftragte bezahlen im Vertrieb in der 
Schweiz oder von der Schweiz aus keine Rabatte, um die auf den Anleger 
entfallenden, dem Anlagefonds belasteten Gebühren und Kosten zu 
reduzieren.  
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Der Vermögensverwalter kann in seinem eigenen Ermessen seine Vermö-
gensverwaltungsgebühr ganz oder teilweise an Anleger und weitere Emp-
fänger weiterleiten. 
 
Total Expense Ratio 
Der Koeffizient der gesamten, laufend dem Fondsvermögen belasteten 
Kosten (Total Expense Ratio, TER), ist aus der Tabelle am Ende des 
Prospekts ersichtlich. 
 
Gebührenteilungsvereinbarungen und geldwerte Leistungen 
(«Commission sharing agreements» und «Soft Commissions») 
– Die Fondsleitung hat keine Gebührenteilungsvereinbarungen abge-

schlossen. 
– Die Fondsleitung hat keine Vereinbarung bezüglich sogenannten 

«soft commissions» geschlossen. 
 
5.4 Publikationen des Anlagefonds 
Weitere Informationen über den Anlagefonds sind im letzten Jahres- und 
Halbjahresbericht enthalten. Zudem können die aktuellsten Informationen 
im Internet unter www.hszgroup.com abgerufen werden. 
Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Wesentlichen Informatio-
nen für Anleger und die Jahres- bzw. Halbjahresberichte können bei der 
Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern kostenlos bezo-
gen werden. 
Bei einer Fondsvertragsänderung, einem Wechsel der Fondsleitung oder 
der Depotbank sowie der Auflösung des Anlagefonds erfolgt die Veröf-
fentlichung durch die Fondsleitung auf der elektronischen Plattform Swiss 
Fund Data (www.swissfunddata.ch). 
Preisveröffentlichungen erfolgen für alle Anteilsklassen für jeden Tag, an 
welchem Ausgaben und Rücknahmen von Fondsanteilen getätigt werden, 
mindestens aber zweimal im Monat (am ersten und dritten Montag) auf der 
elektronischen Plattform Swiss Fund Data (www.swissfunddata.ch) sowie 
allenfalls in weiteren schweizerischen und ausländischen Zeitungen und 
elektronischen Medien. 
 
5.5 Verkaufsrestriktionen 
Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen im Ausland kommen die 
dort geltenden anlagefonds- und steuerrechtlichen Bestimmungen zur 
Anwendung. 
a) Für folgende Länder liegt eine Vertriebsbewilligung vor: 

Schweiz 
Die Fondsleitung kann jederzeit in weiteren Staaten eine Vertriebs-
zulassung beantragen. 

b) Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen innerhalb der USA 
und ihren Territorien weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert 
werden. Anteile dieser kollektiven Kapitalanlage dürfen Bürgern der 
USA oder Personen mit Wohnsitz oder Sitz in den USA und/oder 
anderen natürlichen wie juristischen Personen, deren Einkommen 
und/oder Erträge, ungeachtet der Herkunft, der US-
Einkommenssteuer unterliegen sowie Personen, die gemäss Be-
stimmung S des US Securities Act von 1933 und/oder dem US 
Commodity Exchange Act in der jeweils gültigen Fassung als US-
Personen gelten, weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert wer-
den. 

 
5.6 Ausführliche Bestimmungen 
Alle weiteren Angaben zum Anlagefonds, wie zum Beispiel die Bewertung 
des Fondsvermögens, die Aufführung sämtlicher dem Anleger und dem 
Anlagefonds belasteten Vergütungen und Nebenkosten sowie die Ver-
wendung des Erfolges, gehen im Detail aus dem Fondsvertrag hervor. 

http://www.hszgroup.com/
http://www.swissfunddata.ch/
http://www.swissfunddata.ch/
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Anhang: Beispiel für die Berechnung der Performance 
Fee 
(Rechnerische Annahme. Spiegelt nicht aktuelle Sätze wider) 
 
Beispiel 1 und 2 beinhalten zwei aufeinander folgende Tage, den ersten 
und zweiten Tag im ersten Jahr. Beispiel 3 und 4 beinhalten jeweils den 
15. Tag des zweiten und des dritten Jahres. 
 
Beispiel 1 
Ausgangslage: 
– Beobachtungsperiode 1. Tag, Jahr 1 (T1/J1) 
– Stichtag Bewertungstag nach T1/J1 
– Erstausgabepreis USD 100.00 
– Anteilswert am Stichtag USD 101.50 
 
Berechnung der Performance Fee pro Anteil am Ende von T1/J1: 
–  Mindestinventarwert auf der Basis der Hurdle Rate USD 100.01 
 (USD 100.00 plus von 5% p.a. für T1/J1) 
–  Performance Fee pro Anteil  USD 0.15 
  (USD 101.50 minus USD 100.01, davon 10%) 
–  Nettoinventarwert am Ende von T1/J1 USD 101.35 
 (USD 101.50 – USD 0.15) 
–  High Watermark neu  

(statt Erstausgabepreis) USD 101.50 
 
Beispiel 2 
Ausgangslage: 
– Beobachtungsperiode 2. Tag, Jahr 1 (T2/J1) 
– Stichtag Bewertungstag nach T2/J1 
– Anteilswert am Stichtag USD 105.20 
– High Watermark (Höchstwert Ende T1/J1) USD 101.50 
 
Berechnung der Performance Fee pro Anteil am Ende von T2/J1: 
–  Mindestinventarwert auf der Basis der Hurdle Rate USD 100.03 
 (USD 100.00 plus von 5% p.a. T1 und T2/J1 
–  Performance Fee pro Anteil  USD 0.37 
  (USD 105.20 minus USD 101.50, davon 10%) 
–  Nettoinventarwert am Ende von T2/J1 USD 104.83 
  (USD 105.20 – USD 0.37) 
–  High Watermark neu (statt Höchstwert T1/J1) USD105.20 
 
Beispiel 3 
Ausgangslage: 
– Beobachtungsperiode 15. Tag, Jahr 2 (T15/J2) 
– Stichtag Bewertungstag nach T15/J2 
– Anteilswert am Stichtag USD 109.20 
– Anteilswert T365/J1 USD 106.20 
– High Watermark (Höchstwert T304/J1) USD 107.00 
 
Berechnung der Performance Fee pro Anteil am Ende von T15/J2: 
–  Mindestinventarwert auf der Basis der Hurdle Rate USD 106.41 
  (USD 106.20 plus von 5% p.a. für T1/J2 bis T15/J2) 
–  Performance Fee pro Anteil  USD 0.22 
  (USD 109.20 minus USD 107.00, davon 10%) 
–  Nettoinventarwert am Ende von T15/J2 USD 108.98 
  (USD 109.20 – USD 0.22) 
–  High Watermark neu (statt Höchstwert T304/J1) USD 109.20 
 
Beispiel 4 
Ausgangslage: 
– Beobachtungsperiode 15. Tag, Jahr 3 (T15/J3) 
– Stichtag Bewertungstag nach T15/J3 
– Anteilswert am Stichtag USD 112.70 
– Anteilswert T365/J2 USD 112.00 
– High Watermark (Höchstwert T334/J2) USD 113.30 
 
Berechnung der Performance Fee pro Anteil am Ende von T15/J3: 
–  Mindestinventarwert auf der Basis der Hurdle Rate USD 112.22 
  (USD 112.00 plus von 5% p.a. für T1 bis T15/J3) 
–  Performance Fee pro Anteil  keine 
 (Anteilswert am Stichtag unter High Watermark) 
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Anlagefonds Anteils-

klassen 
Valoren-
nummer 

ISIN-Nummer Rechnungs-
einheit des 
Anlagefonds 

Refe-
renzwäh-
rung 

Max. Ausgabe-
/ Rücknahme-
kommission 
zulasten der 
Anleger1) 

Max. Verwal-
tungskommis-
sion zulasten 
des Anlage-
fonds2) 

Max. Depot-
bankkommis-
sion zulasten 
des Anlage-
fonds  

Bewer-
tungstag ab 
Zeichnung/ 
Rücknahme 

Valutata-
ge ab 
Bewer-
tung 

Frist für die 
täglichen Zeich-
nungen und 
Rücknahmen 
von Fondsantei-
len (MEZ) 

Mindestanla-
ge/ Mindest-
bestand)  

Delegation der 
Anlageent-
scheide  

Total Expense Ratio 
(TER) 
31.12.14 31.12.15 31.12.16 

HSZ China Fund 

A USD 2682803 CH0026828035 USD USD 

keine 

1.50% 

0.15% 1 3 14.30Uhr 

n/a 

HSZ (Hong 
Kong) Limited, 
Hong Kong 

1.68% 
1.69%4) 

2.66%5) 
1.68% 

A CHF 2682806 CH0026828068 USD CHF 1.68% 
1.69%4) 

2.28%5) 
1.68% 

A EUR 2682809 CH0026828092 USD EUR 1.68% 
1.69%4) 

2.54%5) 
1.68% 

C USD6) 28568604 CH0285686041 USD USD 

1.05%3) 

– 
1.22%4) 

1.22%5) 
1.23% 

C CHF6) 28568580  CH0285685803 USD CHF – 
1.22%4) 

1.22%5) 
1.23% 

C EUR6) 28568600 CH0285686009 USD EUR – – – 

I USD6) 36845408 CH0368454085 USD USD keine USD 10 mio/ 
USD 10 mio 

– – – 

I CHF6) 36845220 CH0368452204 USD CHF keine CHF 10 mio/ 
CHF 10 mio 

– – – 

I EUR6) 36845646 CH0368456460 USD EUR keine EUR 10 mio/ 
EUR 10 mio 

– – – 

 

1) Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger: Ausgabekommissionen zugunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder Vertriebsträgern im In- und Ausland. Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung, Depotbank und/oder Vertriebsträgern im In- und Ausland. 
2) Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens: Verwaltungskommission der Fondsleitung für die Leitung, Verwaltung und den Vertrieb des Anlagefonds. Zusätzlich können dem Fondsvermögen die weiteren in § 19 des Fondsvertrags aufgeführten Kommissionen 

und Kosten in Rechnung gestellt werden. 
3) Bei den Anteilklassen ‹C USD› bzw. ‹I USD› sowie ‹C CHF› bzw., ‹I CHF› und ‹C EUR› bzw. ‹I EUR› bezieht die Fondsleitung lediglich eine reduzierte Performance Fee. Die Performance Fee wird so ermittelt, als ob die High Watermark der Lancierung der Anteilklassen ‹C USD› 

bzw. ‹I USD› sowie ‹C CHF› bzw. ‹I CHF› und ‹C EUR› bzw. ‹I EUR› jeweils identisch mit derjenigen der Anteilklassen ‹A USD›, ‹A CHF› bzw. ‹A EUR› wäre. Im entsprechenden Umfang verzichtet die Fondsleitung auf diesen Teil der Performance Fee. 
4) exkl. Performance Fee 
5) inkl. Performance Fee 
6)  Die Anteile werden ausschliesslich in einem Depot bei der Depotbank gehalten. 
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Teil 2: Fondsvertrag 
I. Grundlagen 
§ 1 Bezeichnung; Firma und Sitz von Fondsleitung, Depotbank 

und Vermögensverwalter 
1.  Unter der Bezeichnung HSZ China Fund besteht ein vertraglicher 

Anlagefonds der Art «Übrige Fonds für traditionelle Anlagen» («der 
Anlagefonds» oder «der Fonds») im Sinne von Art. 25 ff. i.V.m. Art. 
68 ff. des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen vom 
23. Juni 2006 (KAG)  

2. Fondsleitung ist die Credit Suisse Funds AG, Zürich. 
3. Depotbank ist die UBS Switzerland AG, Zürich. 
4. Vermögensverwalter ist die HSZ (Hong Kong) Limited, Hong Kong. 
 
II. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien 
§ 2 Der Fondsvertrag 
Die Rechtsbeziehungen zwischen Anlegern 2 einerseits und Fondsleitung 
sowie Depotbank andererseits werden durch den vorliegenden Fondsver-
trag und die einschlägigen Bestimmungen der Kollektivanlagengesetzge-
bung geordnet. 
 
§ 3 Die Fondsleitung 
1.  Die Fondsleitung verwaltet den Anlagefonds für Rechnung der 

Anleger selbständig und in eigenem Namen. Sie entscheidet insbe-
sondere über die Ausgabe von Anteilen, die Anlagen und deren 
Bewertung. Sie berechnet den Nettoinventarwert und setzt Ausga-
be- und Rücknahmepreise sowie Gewinnausschüttungen fest. Sie 
macht alle zum Anlagefonds gehörenden Rechte geltend. 

2.  Die Fondsleitung und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, 
Sorgfalts- und Informationspflicht. Sie handeln unabhängig und 
wahren ausschliesslich die Interessen der Anleger. Sie treffen die 
organisatorischen Massnahmen, die für eine einwandfreie Ge-
schäftsführung erforderlich sind. Sie gewährleisten eine transparen-
te Rechenschaftsablage und informieren angemessen über diesen 
Anlagefonds. Sie legen sämtliche den Anlegern direkt oder indirekt 
belasteten Gebühren und Kosten sowie deren Verwendung offen; 
über Entschädigungen für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen in 
Form von Provisionen, Courtagen und anderen geldwerten Vorteilen 
informieren sie die Anleger vollständig, wahrheitsgetreu und ver-
ständlich. 

3.  Die Fondsleitung kann die Anlageentscheide sowie Teilaufgaben 
delegieren, soweit dies im Interesse einer sachgerechten Verwal-
tung liegt. Sie beauftragt ausschliesslich Personen, die für die ein-
wandfreie Ausführung der Aufgabe qualifiziert sind, und stellt die In-
struktion sowie Überwachung und Kontrolle der Durchführung des 
Auftrages sicher. Die Anlageentscheide dürfen nur an Vermögens-
verwalter delegiert werden, die einer anerkannten Aufsicht unter-
stehen. Verlangt das ausländische Recht eine Vereinbarung über 
die Zusammenarbeit und Informationsaustausch mit den ausländi-
schen Aufsichtsbehörden, so darf die Fondsleitung die Anlageent-
scheide nur an einen Vermögensverwalter im Ausland delegieren, 
wenn eine solche Vereinbarung zwischen der FINMA und den für 
die betreffenden Anlageentscheide relevanten ausländischen Auf-
sichtsbehörden besteht. 
Für Handlungen der Beauftragten haftet die Fondsleitung wie für 
eigenes Handeln. 

4.  Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank eine Ände-
rung dieses Fondsvertrags bei der Aufsichtsbehörde zur Genehmi-
gung einreichen (siehe § 26). 

5.  Die Fondsleitung kann den Anlagefonds mit anderen Anlagefonds 
gemäss den Bestimmungen von § 24 vereinigen oder gemäss den 
Bestimmungen von § 25 auflösen. 

6.  Die Fondsleitung hat Anspruch auf die in den §§ 18 und 19 vorge-
sehenen Vergütungen, auf Befreiung von den Verbindlichkeiten, die 
sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist, und auf 
Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlich-
keiten gemacht hat.  

 

                                                      
2  Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische 

Differenzierung, z. B. Anlegerinnen und Anleger, verzichtet. Entsprechende 
Begriffe gelten grundsätzlich für beide Geschlechter.  

§ 4 Die Depotbank 
1.  Die Depotbank bewahrt das Fondsvermögen auf. Sie besorgt die 

Ausgabe und Rücknahme der Fondsanteile sowie den Zahlungsver-
kehr für den Anlagefonds. 

2.  Die Depotbank und ihre Beauftragten unterliegen der Treue-, 
Sorgfalts- und Informationspflicht. Sie handeln unabhängig und 
wahren ausschliesslich die Interessen der Anleger. Sie treffen die 
organisatorischen Massnahmen, die für eine einwandfreie Ge-
schäftsführung erforderlich sind. Sie gewährleisten eine transparen-
te Rechenschaftsablage und informieren angemessen über diesen 
Anlagefonds. Sie legen sämtliche den Anlegern direkt oder indirekt 
belasteten Gebühren und Kosten sowie deren Verwendung offen; 
über Entschädigungen für den Vertrieb kollektiver Kapitalanlagen in 
Form von Provisionen, Courtagen und anderen geldwerten Vorteilen 
informieren sie die Anleger vollständig, wahrheitsgetreu und ver-
ständlich. 

3.  Die Depotbank ist für die Konto- und Depotführung des Anlage-
fonds verantwortlich, kann aber nicht selbständig über dessen Ver-
mögen verfügen. 

4. Die Depotbank gewährleistet, dass ihr bei Geschäften, die sich auf 
das Vermögen des Anlagefonds beziehen, der Gegenwert innert der 
üblichen Fristen übertragen wird. Sie benachrichtigt die Fondslei-
tung, falls der Gegenwert nicht innert der üblichen Frist erstattet 
wird, und fordert von der Gegenpartei Ersatz für den betroffenen 
Vermögenswert, sofern dies möglich ist. 

5. Die Depotbank führt die erforderlichen Aufzeichnungen und Konten 
so, dass sie jederzeit die verwahrten Vermögensgegenstände der 
einzelnen Anlagefonds voneinander unterscheiden kann. 

 Die Depotbank prüft bei Vermögensgegenständen, die nicht in 
Verwahrung genommen werden können, das Eigentum der Fonds-
leitung und führt darüber Aufzeichnungen.  

6. Die Depotbank kann Dritt- und Sammelverwahrer im In- oder 
Ausland mit der Aufbewahrung des Fondsvermögens beauftragen, 
soweit dies im Interesse einer sachgerechten Verwahrung liegt. Sie 
prüft und überwacht, ob der von ihr beauftragte Dritt- und Sammel-
verwahrer:  
a) über eine angemessene Betriebsorganisation, finanzielle Ga-

rantien und die fachlichen Qualifikationen verfügt, die für die Art 
und die Komplexität der Vermögensgegenstände, die ihm an-
vertraut wurden, erforderlich sind; 

b) einer regelmässigen externen Prüfung unterzogen und damit 
sichergestellt wird, dass sich die Finanzinstrumente in seinem 
Besitz befinden; 

c) die von der Depotbank erhaltenen Vermögensgegenstände so 
verwahrt, dass sie von der Depotbank durch regelmässige Be-
standesabgleiche zu jeder Zeit eindeutig als zum Vermögen des 
Anlagefonds gehörend identifiziert werden können; 

d) die für die Depotbank geltenden Vorschriften hinsichtlich der 
Wahrnehmung ihrer delegierten Aufgaben und der Vermeidung 
von Interessenkollisionen einhält. 

 Die Depotbank haftet für den durch den Beauftragten verursachten 
Schaden, sofern sie nicht nachweisen kann, dass sie bei der Aus-
wahl, Instruktion und Überwachung die nach den Umständen gebo-
tene Sorgfalt angewendet hat. Der Prospekt enthält Ausführungen 
zu den mit der Übertragung der Aufbewahrung auf Dritt- und Sam-
melverwahrer verbundenen Risiken.  

 Für Finanzinstrumente darf die Übertragung im Sinne des vorste-
henden Absatzes nur an beaufsichtigte Dritt- und Sammelverwahrer 
erfolgen. Davon ausgenommen ist die zwingende Verwahrung an 
einem Ort, an dem die Übertragung an beaufsichtigte Dritt- oder 
Sammelverwahrer nicht möglich ist, wie insbesondere aufgrund 
zwingender Rechtsvorschriften oder der Modalitäten des Anlagepro-
dukts. Die Anleger sind im Prospekt über die Aufbewahrung durch 
nicht beaufsichtigte Dritt- oder Sammelverwahrer zu informieren. 

7. Die Depotbank sorgt dafür, dass die Fondsleitung das Gesetz und 
den Fondsvertrag beachtet. Sie prüft, ob die Berechnung des Net-
toinventarwertes und der Ausgabe- und Rücknahmepreise der An-
teile sowie die Anlageentscheide Gesetz und Fondsvertrag entspre-
chen und ob der Erfolg nach Massgabe des Fondsvertrags verwen-
det wird. Für die Auswahl der Anlagen, welche die Fondsleitung im 
Rahmen der Anlagevorschriften trifft, ist die Depotbank nicht ver-
antwortlich. 

8.  Die Depotbank hat Anspruch auf die in den §§ 18 und 19 vorgese-
henen Vergütungen, auf Befreiung von den Verbindlichkeiten, die 
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sie in richtiger Erfüllung ihrer Aufgaben eingegangen ist, und auf 
Ersatz der Aufwendungen, die sie zur Erfüllung dieser Verbindlich-
keiten gemacht hat. 

 
§ 5 Die Anleger 
1.  Der Kreis der Anleger ist nicht beschränkt. 
 Für einzelne Klassen sind Beschränkungen gemäss § 6 Ziff. 4 

möglich. 
2. Die Anleger erwerben mit Vertragsabschluss und der Einzahlung in 

bar eine Forderung gegen die Fondsleitung auf Beteiligung am 
Vermögen und am Erfolg des Anlagefonds. Die Forderung der An-
leger ist in Anteilen begründet. 

3.  Die Anleger sind nur zur Einzahlung des von ihnen gezeichneten 
Anteils in den Anlagefonds verpflichtet. Ihre persönliche Haftung für 
Verbindlichkeiten des Anlagefonds ist ausgeschlossen. 

4. Die Anleger erhalten bei der Fondsleitung jederzeit Auskunft über 
die Grundlagen für die Berechnung des Nettoinventarwertes pro 
Anteil. Machen die Anleger ein Interesse an näheren Angaben über 
einzelne Geschäfte der Fondsleitung wie die Ausübung von Mit-
gliedschafts- und Gläubigerrechten oder über das Riskmanagement 
geltend, so erteilt ihnen die Fondsleitung auch darüber jederzeit 
Auskunft. Die Anleger können beim Gericht am Sitz der Fondslei-
tung verlangen, dass die Prüfgesellschaft oder eine andere sach-
verständige Person den abklärungsbedürftigen Sachverhalt unter-
sucht und ihnen darüber Bericht erstattet. 

5. Die Anleger können den Fondsvertrag jederzeit kündigen und die 
Auszahlung ihres Anteils am Anlagefonds in bar verlangen.  

6. Die Anleger sind verpflichtet, der Fondsleitung, der Depotbank und 
ihren Beauftragten gegenüber auf Verlangen nachzuweisen, dass 
sie die gesetzlichen und fondsvertraglichen Voraussetzungen für die 
Beteiligung am Anlagefonds oder einer Anteilsklasse erfüllen bzw. 
nach wie vor erfüllen. Überdies sind sie verpflichtet, die Fondslei-
tung, die Depotbank und deren Beauftragte umgehend zu informie-
ren, sobald sie diese Voraussetzungen nicht mehr erfüllen.  

7. Die Anteile eines Anlegers müssen durch die Fondsleitung in Zu-
sammenarbeit mit der Depotbank zum jeweiligen Rücknahmepreis 
zwangsweise zurückgenommen werden, wenn: 
a) dies zur Wahrung des Rufes des Finanzplatzes, namentlich zur 

Bekämpfung der Geldwäscherei, erforderlich ist; 
b) der Anleger die gesetzlichen oder vertraglichen Voraussetzun-

gen zur Teilnahme an diesem Anlagefonds nicht mehr erfüllt. 
8. Zusätzlich können die Anteile eines Anlegers durch die Fondsleitung 

in Zusammenarbeit mit der Depotbank zum jeweiligen Rücknahme-
preis zwangsweise zurückgenommen werden, wenn: 
a) die Beteiligung des Anlegers am Anlagefonds geeignet ist, die 

wirtschaftlichen Interessen der übrigen Anleger massgeblich zu 
beeinträchtigten, insbesondere wenn die Beteiligung steuerli-
che Nachteile für den Anlagefonds im In- oder Ausland zeitigen 
kann; 

b) Anleger ihre Anteile in Verletzung von Bestimmungen eines auf 
sie anwendbaren in- oder ausländischen Gesetzes, dieses 
Fondsvertrages oder des Prospekts erworben haben oder er-
halten; 

c) die wirtschaftlichen Interessen der Anleger beeinträchtigt wer-
den, insbesondere in Fällen, wo einzelne Anleger durch syste-
matische Zeichnungen und unmittelbar darauf folgende Rück-
nahmen Vermögensanteile zu erzielen versuchen, indem sie 
Zeitunterschiede zwischen der Festlegung der Schlusskurse 
und der Bewertung des Fondsvermögens ausnutzen (Market 
Timing). 

 
§ 6 Anteile und Anteilsklassen 
1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank und Ge-

nehmigung der Aufsichtsbehörde jederzeit verschiedene Anteils-
klassen schaffen, aufheben oder vereinigen. Alle Anteilsklassen be-
rechtigen zur Beteiligung am ungeteilten Fondsvermögen, welches 
seinerseits nicht segmentiert ist. Diese Beteiligung kann aufgrund 
klassenspezifischer Kostenbelastungen oder Ausschüttungen oder 
aufgrund klassenspezifischer Erträge unterschiedlich ausfallen und 
die verschiedenen Anteilsklassen können deshalb einen unter-
schiedlichen Nettoinventarwert pro Anteil aufweisen. Für klassen-
spezifische Kostenbelastungen haftet das Vermögen des Anlage-
fonds als Ganzes.  

2. Die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung von Anteilsklassen 
wird im Publikationsorgan bekannt gemacht. Nur die Vereinigung 
gilt als Änderung des Fondsvertrags im Sinne von § 26.  

3. Die verschiedenen Anteilsklassen können sich namentlich hinsicht-
lich der Kostenstruktur, Referenzwährung, Währungsabsicherung, 
Ausschüttung oder Thesaurierung der Erträge, Mindestanlage sowie 
Anlegerkreis unterscheiden.  
Vergütungen und Kosten werden nur derjenigen Anteilsklasse be-
lastet, der eine bestimmte Leistung zukommt. Vergütungen und 
Kosten, die nicht eindeutig einer Anteilsklasse zugeordnet werden 
können, werden den einzelnen Anteilsklassen im Verhältnis zum 
Fondsvermögen belastet. 

4. Zurzeit bestehen folgende Anteilsklassen: 
 Anteile der Klasse ‹A USD› sind ausschüttende Anteile und werden 

in der Rechnungseinheit des Anlagefonds, dem US-Dollar ausge-
geben.  

 Anteile der Klasse ‹A CHF› sind ausschüttende Anteile und werden 
in Schweizer Franken ausgegeben. Eine Währungsabsicherung fin-
det nicht statt. 

 Anteile der Klasse ‹A EUR› sind ausschüttende Anteile und werden 
in Euro ausgegeben. Eine Währungsabsicherung findet nicht statt. 

 Anteile der Klasse ‹C USD› unterscheiden sich von der Klasse ‹A 
USD› nur dadurch, dass diese ausschliesslich zugänglich sind für 
Anleger, die einen schriftlichen Vertrag mit einem Vertriebsträger 
abgeschlossen haben, in welchem der Erwerb von Klassen ohne 
Retrozessionen explizit vorgesehen ist.  

 Anteile der Klasse ‹C CHF› unterscheiden sich von der Klasse ‹A 
CHF› nur dadurch, dass diese ausschliesslich zugänglich sind für 
Anleger, die einen schriftlichen Vertrag mit einem Vertriebsträger 
abgeschlossen haben, in welchem der Erwerb von Klassen ohne 
Retrozessionen explizit vorgesehen ist.  

 Anteile der Klasse ‹C EUR› unterscheiden sich von der Klasse ‹A 
EUR› nur dadurch, dass diese ausschliesslich zugänglich sind für 
Anleger, die einen schriftlichen Vertrag mit einem Vertriebsträger 
abgeschlossen haben, in welchem der Erwerb von Klassen ohne 
Retrozessionen explizit vorgesehen ist.  

 Anteile der Klasse ‹I USD› unterscheiden sich von der Klasse ‹A 
USD› nur folgendermassen: Die erstmalige Mindestanlage für An-
teile der Klasse ‹I USD› pro Anleger (Mindestanlage) sowie der 
Mindestbestand an Anteilen der Klasse ‹I USD›, welcher durch den 
Anleger gehalten werden muss (Mindestbestand), haben jeweils 
dem Wert zu entsprechen, welcher in der Tabelle am Ende des 
Prospekts festgehalten ist. Wenn der Mindestbestand durch eine 
Rücknahme unterschritten wird, kann die Fondsleitung den Wechsel 
in eine andere für den Anleger zulässige Anteilklasse veranlassen. 
Markt- und performancebedingte Unterschreitungen des Mindest-
bestandes führen nicht zu einem Wechsel in eine andere Anteilklas-
se. 

 Anteile der Klasse ‹I CHF› unterscheiden sich von der Klasse ‹A 
CHF› nur folgendermassen: Die erstmalige Mindestanlage für An-
teile der Klasse ‹I CHF› pro Anleger (Mindestanlage) sowie der 
Mindestbestand an Anteilen der Klasse ‹I CHF›, welcher durch den 
Anleger gehalten werden muss (Mindestbestand), haben jeweils 
dem Wert zu entsprechen, welcher in der Tabelle am Ende des 
Prospekts festgehalten ist. Wenn der Mindestbestand durch eine 
Rücknahme unterschritten wird, kann die Fondsleitung den Wechsel 
in eine andere für den Anleger zulässige Anteilklasse veranlassen. 
Markt- und performancebedingte Unterschreitungen des Mindest-
bestandes führen nicht zu einem Wechsel in eine andere Anteilklas-
se. 
Anteile der Klasse ‹I EUR› unterscheiden sich von der Klasse ‹A 
EUR› nur folgendermassen: Die erstmalige Mindestanlage für An-
teile der Klasse ‹I EUR› pro Anleger (Mindestanlage) sowie der Min-
destbestand an Anteilen der Klasse ‹I EUR›, welcher durch den An-
leger gehalten werden muss (Mindestbestand), haben jeweils dem 
Wert zu entsprechen, welcher in der Tabelle am Ende des Pros-
pekts festgehalten ist. Wenn der Mindestbestand durch eine Rück-
nahme unterschritten wird, kann die Fondsleitung den Wechsel in 
eine andere für den Anleger zulässige Anteilklasse veranlassen. 
Markt- und performancebedingte Unterschreitungen des Mindest-
bestandes führen nicht zu einem Wechsel in eine andere Anteilklas-
se. 
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5. Die Anteile werden nicht verbrieft, sondern buchmässig geführt. Der 
Anleger ist nicht berechtigt, die Aushändigung eines auf den Na-
men oder auf den Inhaber lautenden Anteilscheins zu verlangen. 

6. Die Fondsleitung und die Depotbank sind verpflichtet, Anleger, 
welche die Voraussetzungen zum Halten einer Anteilsklasse nicht 
mehr erfüllen, aufzufordern, ihre Anteile innert 30 Kalendertagen im 
Sinne von § 17 zurückzugeben, oder in Anteile einer anderen Klas-
se umzutauschen, deren Bedingungen sie erfüllen. Leistet der An-
leger dieser Aufforderung nicht Folge, muss die Fondsleitung in Zu-
sammenarbeit mit der Depotbank entweder einen zwangsweisen 
Umtausch in eine andere Anteilsklasse oder, sofern dies nicht mög-
lich ist, eine zwangsweise Rücknahme im Sinne von § 5 Ziff. 7 der 
betreffenden Anteile vornehmen. 

 
III. Richtlinien der Anlagepolitik 
A. Anlagegrundsätze 
§ 7 Einhaltung der Anlagevorschriften 
1. Bei der Auswahl der einzelnen Anlagen beachtet die Fondsleitung 

im Sinne einer ausgewogenen Risikoverteilung die nachfolgend 
aufgeführten prozentualen Beschränkungen. Diese beziehen sich 
auf das Fondsvermögen zu Verkehrswerten und sind ständig einzu-
halten.  

2.  Werden die Beschränkungen durch Marktveränderungen über-
schritten, so müssen die Anlagen unter Wahrung der Interessen der 
Anleger innerhalb einer angemessenen Frist auf das zulässige Mass 
zurückgeführt werden. Werden Beschränkungen in Verbindung mit 
Derivaten gemäss § 12 nachstehend durch eine Veränderung des 
Deltas verletzt, so ist der ordnungsgemässe Zustand unter Wahrung 
der Interessen der Anleger spätestens innerhalb von drei Bankwerk-
tagen wieder herzustellen. 

 
§ 8 Anlagepolitik 
1. Die Fondsleitung kann das Vermögen dieses Anlagefonds in die 

nachfolgenden Anlagen investieren. Die mit diesen Anlagen ver-
bundenen Risiken sind im Prospekt offen zu legen. 
a) Effekten, das heisst massenweise ausgegebene Wertpapiere 

und nicht verurkundete Rechte mit gleicher Funktion (Wert-
rechte), die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, 
dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, und 
die ein Beteiligungs- oder Forderungsrecht oder das Recht ver-
körpern, solche Wertpapiere und Wertrechte durch Zeichnung 
oder Austausch zu erwerben, wie namentlich Warrants. 

 Anlagen in Effekten aus Neuemissionen sind nur zulässig, 
wenn deren Zulassung an einer Börse oder einem anderen ge-
regelten, dem Publikum offenstehenden Markt in den Emissi-
onsbedingungen vorgesehen ist. Sind sie ein Jahr nach dem 
Erwerb noch nicht an der Börse oder an einem anderen, dem 
Publikum offenstehenden Markt zugelassen, so sind die Titel 
innerhalb eines Monats zu verkaufen oder in die Beschrän-
kungsregel von Ziff. 1 Bst. d einzubeziehen.  

b) Derivate, wenn (i) ihnen als Basiswerte Effekten gemäss 
Bst. a; Derivate gemäss Bst. b, Geldmarktinstrumente gemäss 
Bst. d, Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse, Kredite oder 
Währungen zugrunde liegen, und (ii) die zu Grunde liegenden 
Basiswerte gemäss Fondsvertrag als Anlagen zulässig sind. 
Derivate sind entweder an einer Börse oder an einem anderen 
geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt oder OTC 
gehandelt.  

 OTC-Geschäfte sind nur zulässig, wenn (i) die Gegenpartei ein 
beaufsichtigter, auf dieses Geschäft spezialisierter Finanzinter-
mediär ist, und (ii) die OTC-Derivate täglich handelbar sind oder 
eine Rückgabe an den Emittenten jederzeit möglich ist. Zudem 
müssen sie zuverlässig und nachvollziehbar bewertbar sein. De-
rivate können gemäss § 12 eingesetzt werden. 

c) Strukturierte Produkte, wenn (i) ihnen als Basiswerte Effekten 
gemäss Bst. a) Derivate gemäss Bst. b) strukturierte Produkte 
gemäss Bst. c) Geldmarktinstrumente gemäss Bst. d) Finan-
zindizes, Zinssätze, Wechselkurse, Kredite oder Währungen 
zugrunde liegen und (ii) die zu Grunde liegenden Basiswerte 
gemäss Fondsvertrag als Anlagen zulässig sind. Strukturierte 
Produkte sind entweder an einer Börse oder an einem andern 
geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt oder OTC 
gehandelt.  

OTC-Geschäfte sind nur zulässig, wenn (i) die Gegenpartei ein 
beaufsichtigter, auf dieses Geschäft spezialisierter Finanzinter-
mediär ist, und (ii) die OTC-Produkte täglich handelbar sind o-
der eine Rückgabe an den Emittenten jederzeit möglich ist. Zu-
dem müssen sie zuverlässig und nachvollziehbar bewertbar 
sein. 

d) Geldmarktinstrumente, wenn diese liquide und bewertbar sind 
sowie an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem 
Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden; Geld-
marktinstrumente, die nicht an einer Börse oder an einem an-
deren geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehan-
delt werden, dürfen nur erworben werden, wenn die Emission 
oder der Emittent Vorschriften über den Gläubiger- und den 
Anlegerschutz unterliegt und wenn die Geldmarktinstrumente 
von Emittenten gemäss Art. 74 Abs. 2 KKV begeben oder ga-
rantiert sind. 

e) Andere als die vorstehend in lit. a bis d genannte Anlagen ins-
gesamt bis höchstens 10% des Fondsvermögens; nicht zuläs-
sig sind (i) Anlagen in Edelmetallen, Edelmetallzertifikate, Wa-
ren und Warenpapieren sowie (ii) echte Leerverkäufe von Anla-
gen aller Art. 

2. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden direkt und 
indirekt in eigenkapitalbezogene Wertpapiere und Wertrechte von 
ausgewählten Emittenten investiert, welche ihren Sitz in der Volks-
republik China haben, den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätig-
keit in der Volksrepublik China ausüben oder als Holdinggesell-
schaften hauptsächlich Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in 
der Volksrepublik China halten. Mindestens 51% des Fondsvermö-
gens muss direkt investiert werden.  
Bis zu einem Drittel des Fondsvermögens kann in eigenkapitalbezo-
gene Wertpapiere und Wertrechte und Geldmarktinstrumente von 
Emittenten weltweit investiert werden. 
Als eigenkapitalbezogene Wertpapiere und Wertrechte gelten Ak-
tien, Partizipationsscheine, Genussscheine, Wandel- und Options-
anleihen auf Beteiligungswertpapiere wie auch Derivate (inkl. War-
rants) und strukturierte Produkte hierauf. Ausgeschlossen sind An-
lagen in andere Anlage- oder Investmentfonds und reine Forde-
rungswertpapiere und -wertrechte. Von diesem Ausschluss sind so-
genannte Participatory Notes ausgenommen, auch wenn deren 
Partizipation sich vorübergehend auf 100% flüssige Mittel bezieht. 
Insgesamt dürfen bis höchsten 49% des Fondsvermögens in struk-
turierte Produkte angelegt werden. 
Der Anlagefonds investiert unter anderem in Participatory Notes. 
Als Participatory Notes gelten Strukturierte Produkte (Zertifikate), 
welche eine Partizipation an A-Shares von chinesischen Aktienge-
sellschaften ermöglichen. 

 
§ 9 Flüssige Mittel 
Die Fondsleitung darf zusätzlich angemessene flüssige Mittel in der Rech-
nungseinheit des Anlagefonds und in allen Währungen, in denen Anlagen 
zugelassen sind, halten. Als flüssige Mittel gelten Bankguthaben auf Sicht 
und auf Zeit mit Laufzeiten bis zu zwölf Monaten. 
 
B. Anlagetechniken und -instrumente 
§ 10 Effektenleihe 
Die Fondsleitung tätigt keine Effektenleihe-Geschäfte.  
 
§ 11 Pensionsgeschäfte 
Die Fondsleitung tätigt keine Pensionsgeschäfte. 
 
§ 12 Derivate  
1. Die Fondsleitung darf Derivate einsetzen. Sie sorgt dafür, dass der 

Einsatz von Derivaten in seiner ökonomischen Wirkung auch unter 
ausserordentlichen Marktverhältnissen nicht zu einer Abweichung 
von den in diesem Fondsvertrag und im Prospekt genannten Anla-
gezielen oder zu einer Veränderung des Anlagecharakters des An-
lagefonds führt. Zudem müssen die den Derivaten zu Grunde lie-
genden Basiswerte nach diesem Fondsvertrag als Anlagen zulässig 
sein. 

2. Bei der Risikomessung gelangt der Commitment-Ansatz II zur 
Anwendung. Das mit Derivaten verbundene Gesamtengagement 
dieses Anlagefonds darf somit 100% seines Nettofondsvermögens 
und das Gesamtengagement insgesamt 200% seines Nettofonds-
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vermögens nicht überschreiten. Unter Berücksichtigung der Mög-
lichkeit der vorübergehenden Kreditaufnahme im Umfang von 
höchstens 10% des Nettofondsvermögens gemäss § 13 Ziff. 2 
kann das Gesamtengagement des Anlagefonds insgesamt bis zu 
210% des Nettofondsvermögens betragen. Die Ermittlung des Ge-
samtengagements erfolgt gemäss Art. 35 KKV-FINMA. 

3.  Die Fondsleitung kann insbesondere Derivat-Grundformen wie Call- 
oder Put-Optionen, deren Wert bei Verfall linear von der positiven 
oder negativen Differenz zwischen dem Verkehrswert des Basis-
werts und dem Ausübungspreis abhängt und null wird, wenn die 
Differenz das andere Vorzeichen hat, Swaps, deren Zahlungen line-
ar und pfandunabhängig vom Wert des Basiswerts oder einem ab-
soluten Betrag hängen sowie Termingeschäfte (Futures und For-
wards), deren Wert linear vom Wert des Basiswerts abhängt, ein-
setzen. Sie kann zusätzlich auch Kombinationen von Derivat-
Grundformen sowie Derivate, deren ökonomische Wirkungsweise 
weder durch eine Derivat-Grundform noch durch eine Kombination 
von Derivat-Grundformen beschrieben werden kann (exotische De-
rivate), einsetzen.  

4.  a) Gegenläufige Positionen in Derivaten des gleichen Basiswerts 
sowie gegenläufige Positionen in Derivaten und in Anlagen des 
gleichen Basiswerts dürfen miteinander verrechnet werden un-
geachtet des Verfalls der Derivate («Netting»), wenn das Deri-
vat-Geschäft einzig zum Zwecke abgeschlossen wurde, um die 
mit den erworbenen Derivaten oder Anlagen im Zusammen-
hang stehenden Risiken zu eliminieren, dabei die wesentlichen 
Risiken nicht vernachlässigt werden und der Anrechnungsbe-
trag der Derivate nach Art. 35 KKV-FINMA ermittelt wird. 

b) Beziehen sich die Derivate bei Absicherungsgeschäften nicht 
auf den gleichen Basiswert wie der abzusichernde Vermögens-
wert, so sind für eine Verrechnung, zusätzlich zu den Regeln 
von Bst. a, die Voraussetzungen zu erfüllen („Hedging“), dass 
die Derivat-Geschäfte nicht auf einer Anlagestrategie beruhen 
dürfen, die der Gewinnerzielung dient. Zudem muss das Derivat 
zu einer nachweisbaren Reduktion des Risikos führen, die Risi-
ken des Derivats müssen ausgeglichen werden, die zu verrech-
nenden Derivate, Basiswerte oder Vermögensgegenstände 
müssen sich auf die gleiche Klasse von Finanzinstrumenten be-
ziehen und die Absicherungsstrategie muss auch unter ausser-
gewöhnlichen Marktbedingungen effektiv sein. 

c) Bei einem überwiegenden Einsatz von Zinsderivaten kann der 
Betrag, der an das Gesamtengagement aus Derivaten anzu-
rechnen ist, mittels international anerkannten Duration-Netting-
Regelungen ermittelt werden, sofern die Regelungen zu einer 
korrekten Ermittlung des Risikoprofils des Anlagefonds führen, 
die wesentlichen Risiken berücksichtigt werden, die Anwen-
dung dieser Regelungen nicht zu einer ungerechtfertigten He-
belwirkung führt, keine Zinsarbitrage-Strategien verfolgt wer-
den und die Hebelwirkung des Anlagefonds weder durch An-
wendung dieser Regelungen noch durch Investitionen in kurz-
fristige Positionen gesteigert wird. 

d) Derivate, die zur reinen Absicherung von Fremdwährungsrisiken 
eingesetzt werden und nicht zu einer Hebelwirkung führen oder 
zusätzliche Marktrisiken beinhalten, können ohne die Anforde-
rungen gemäss Bst. b bei der Berechnung des Gesamtenga-
gements aus Derivaten verrechnet werden. 

e) Zahlungsverpflichtungen aus Derivaten müssen dauernd mit 
geldnahen Mitteln, Forderungswertpapieren und -rechten oder 
Aktien, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, 
dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, nach 
Massgabe der Kollektivanlagengesetzgebung gedeckt sein. 
Diese geldnahen Mittel und Anlagen können gleichzeitig als 
Deckung für mehrere Derivate herangezogen werden, wenn 
diese ein Markt-, Kredit-, Währungs- oder Zinsrisiko beinhalten 
und sich auf die gleichen Basiswerte beziehen. 

f) Geht die Fondsleitung mit einem Derivat eine Verpflichtung zur 
physischen Lieferung eines Basiswerts ein, muss das Derivat 
mit den entsprechenden Basiswerten gedeckt sein oder mit 
anderen Anlagen, wenn die Anlagen und die Basiswerte hoch 
liquide sind und bei einer verlangten Lieferung jederzeit erwor-
ben oder verkauft werden können. Die Fondsleitung muss je-
derzeit uneingeschränkt über diese Basiswerte oder Anlagen 
verfügen können. Basiswerte können gleichzeitig als Deckung 
für mehrere Derivatpositionen herangezogen werden, wenn 

diese ein Markt-, Kredit-, Währungs- oder Zinsrisiko beinhalten 
und sich auf die gleichen Basiswerte beziehen.  

5.  Die Fondsleitung kann sowohl standardisierte als auch nicht stan-
dardisierte Derivate einsetzen. Sie kann die Geschäfte mit Derivaten 
an einer Börse, an einem anderen geregelten, dem Publikum offen-
stehenden Markt oder OTC (Over-the-Counter) abschliessen. 

6.  a) Die Fondsleitung darf OTC-Geschäfte nur mit beaufsichtigten 
Finanzintermediären abschliessen, welche auf diese Geschäfts-
arten spezialisiert sind und eine einwandfreie Durchführung des 
Geschäftes gewährleisten. Handelt es sich bei der Gegenpartei 
nicht um die Depotbank, hat erstere oder deren Garant eine 
hohe Bonität aufzuweisen. 

b) Ein OTC-Derivat muss täglich zuverlässig und nachvollziehbar 
bewertet werden und jederzeit zum Verkehrswert veräussert, li-
quidiert oder durch ein Gegengeschäft glattgestellt werden 
können. 

c) Ist für ein OTC-Derivat kein Marktpreis erhältlich, so muss der 
Preis anhand eines angemessenen und in der Praxis anerkann-
ten Bewertungsmodells gestützt auf den Verkehrswert der Ba-
siswerte, von denen das Derivat abgeleitet ist, jederzeit nach-
vollziehbar sein. Vor dem Abschluss eines Vertrags über ein 
solches Derivat sind grundsätzlich konkrete Offerten von min-
destens zwei Gegenparteien einzuholen, wobei der Vertrag mit 
derjenigen Gegenpartei abzuschliessen ist, welche die preislich 
beste Offerte unterbreitet. Abweichungen von diesem Grund-
satz sind zulässig aus Gründen der Risikoverteilung oder wenn 
weitere Vertragsbestandteile wie Bonität oder Dienstleistungs-
angebot der Gegenpartei eine andere Offerte als insgesamt 
vorteilhafter für die Anleger erscheinen lassen. Ausserdem 
kann ausnahmsweise auf die Einholung von Offerten von min-
destens zwei möglichen Gegenparteien verzichtet werden, 
wenn dies im besten Interesse der Anleger ist. Die Gründe 
hierfür sowie der Vertragsabschluss und die Preisbestimmung 
sind nachvollziehbar zu dokumentieren. 

d) Die Fondsleitung bzw. deren Beauftragten dürfen im Rahmen 
eines OTC-Geschäfts nur Sicherheiten entgegennehmen, wel-
che die Anforderungen gemäss Art. 51 KKV-FINMA erfüllen. 
Der Emittent der Sicherheiten muss eine hohe Bonität aufwei-
sen und die Sicherheiten dürfen nicht von der Gegenpartei oder 
von einer dem Konzern der Gegenpartei angehörigen oder da-
von abhängigen Gesellschaft begeben sein. Die Sicherheiten 
müssen hoch liquide sein, zu einem transparenten Preis an ei-
ner Börse oder einem anderen geregelten, dem Publikum of-
fenstehenden Markt gehandelt werden und mindestens börsen-
täglich bewertet werden. Die Fondsleitung bzw. deren Beauf-
tragte müssen bei der Verwaltung der Sicherheiten die Pflich-
ten und Anforderungen gemäss Art. 52 KKV-FINMA erfüllen. 
Insbesondere müssen sie die Sicherheiten in Bezug auf Län-
der, Märkte und Emittenten angemessen diversifizieren, wobei 
eine angemessene Diversifikation der Emittenten als erreicht 
gilt, wenn die von einem einzelnen Emittenten gehaltenen Si-
cherheiten nicht mehr als 20% des Nettoinventarwerts ent-
sprechen. Vorbehalten bleiben Ausnahmen für öffentlich garan-
tierte oder begebene Anlagen gemäss Art. 83 KKV. Weiter 
muss die Fondsleitung bzw. deren Beauftragte die Verfü-
gungsmacht und die Verfügungsbefugnis an den erhaltenen Si-
cherheiten bei Ausfall der Gegenpartei jederzeit und ohne Ein-
bezug der Gegenpartei oder deren Zustimmung erlangen kön-
nen. Die erhaltenen Sicherheiten sind bei der Depotbank zu 
verwahren. Die erhaltenen Sicherheiten können im Auftrag der 
Fondsleitung bei einer beaufsichtigten Drittverwahrstelle ver-
wahrt werden, wenn das Eigentum an den Sicherheiten nicht 
übertragen wird und die Drittverwahrstelle von der Gegenpartei 
unabhängig ist. 

7.  Bei der Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Anlagebe-
schränkungen (Maximal- und Minimallimiten) sind die Derivate nach 
Massgabe der Kollektivanlagengesetzgebung zu berücksichtigen. 

8.  Derivate unterliegen neben dem Markt- auch dem Gegenparteirisi-
ko, d.h. dem Risiko, dass die Vertragspartei ihren Verpflichtungen 
nicht nachkommen kann und dadurch einen finanziellen Schaden 
verursacht. 

9. Der Prospekt enthält weitere Angaben: 
– zur Bedeutung von Derivaten im Rahmen der Anlagestrategie; 
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– zu den Auswirkungen der Derivatverwendung auf das Risi-
koprofil des Anlagefonds; 

– zu den Gegenparteirisiken von Derivaten; 
– zu der aus der Verwendung von Derivaten resultierenden er-

höhten Volatilität und dem erhöhten Gesamtengagement (He-
belwirkung). 

– zur Sicherheitenstrategie. 
 

§ 13  Aufnahme und Gewährung von Krediten 
1.  Die Fondsleitung darf für Rechnung des Anlagefonds keine Kredite 

gewähren. 
2.  Die Fondsleitung darf für höchstens 10% des Nettofondsvermö-

gens vorübergehend Kredite aufnehmen.  
 
§ 14  Belastung des Fondsvermögens 
1.  Die Fondsleitung darf zulasten des Anlagefonds nicht mehr als 25% 

des Nettofondsvermögens verpfänden oder zur Sicherung übereig-
nen. 

2.  Die Belastung des Fondsvermögens mit Bürgschaften ist nicht 
gestattet.  

 
C. Anlagebeschränkungen 
§ 15  Risikoverteilung 
1. In die Risikoverteilungsvorschriften gemäss § 15 sind einzubezie-

hen: 
a) Anlagen gemäss § 8, mit Ausnahme der indexbasierten Deri-

vate, sofern der Index hinreichend diversifiziert ist und für den 
Markt, auf den er sich bezieht, repräsentativ ist und in ange-
messener Weise veröffentlicht wird; 

b) flüssige Mittel gemäss § 9; 
c) Forderungen gegen Gegenparteien aus OTC-Geschäften. 

2. Gesellschaften, die auf Grund internationaler Rechnungslegungs-
vorschriften einen Konzern bilden, gelten als ein einziger Emittent. 

3. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate und strukturierten 
Produkte höchstens 15% des Fondsvermögens in Effekten und 
Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen.  

4. Die Fondsleitung darf höchstens 20% des Fondsvermögens in 
Guthaben auf Sicht und auf Zeit bei derselben Bank anlegen. In 
diese Limite sind sowohl die flüssigen Mittel gemäss § 9 als auch 
die Anlagen in Bankguthaben gemäss § 8 einzubeziehen. 

5. Die Fondsleitung darf höchstens 5% des Fondsvermögens in OTC-
Geschäften bei derselben Gegenpartei anlegen. Ist die Gegenpartei 
eine Bank, die ihren Sitz in der Schweiz oder einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union hat oder in einem anderen Staat, in wel-
chem sie einer Aufsicht untersteht, die derjenigen in der Schweiz 
gleichwertig ist, so erhöht sich diese Limite auf 10% des Fonds-
vermögens. Die vorgenannte Grenze von 5% ist auf 15% angeho-
ben, wenn die Fondsleitung in Participatory Notes gemäss § 8 
Ziff. 2 investiert.  

 Werden die Forderungen aus OTC-Geschäften durch Sicherheiten 
in Form von liquiden Aktiven gemäss Art. 50 bis 55 KKV-FINMA 
abgesichert, so werden diese Forderungen bei der Berechnung des 
Gegenparteirisikos nicht berücksichtigt. 

6. Anlagen, Guthaben und Forderungen gemäss den vorstehenden 
Ziff. 3 bis 5 desselben Emittenten bzw. Schuldners dürfen insge-
samt 30% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Vorbehalten 
bleiben die höheren Limiten gemäss Ziff. 11. 

7. Anlagen gemäss der vorstehenden Ziff. 3 derselben Unterneh-
mensgruppe dürfen insgesamt 20% des Fondsvermögens nicht 
übersteigen. 

8. Die Fondsleitung darf keine Beteiligungsrechte erwerben, die 
insgesamt mehr als 10% der Stimmrechte ausmachen oder die es 
ihr erlauben, einen wesentlichen Einfluss auf die Geschäftsleitung 
eines Emittenten auszuüben. Vorbehalten bleiben die durch die 
Aufsichtsbehörde gewährten Ausnahmen. 

9.  Die Fondsleitung darf für das Fondsvermögen höchstens je 15% 
der stimmrechtslosen Beteiligungspapiere und/oder Geldmarktin-
strumente desselben Emittenten erwerben. 

 Diese Beschränkungen gelten nicht, wenn sich im Zeitpunkt des 
Erwerbs der Bruttobetrag der Geldmarktinstrumente nicht berech-
nen lässt. 

10. Die Beschränkungen der vorstehenden Ziff. 9 sind nicht anwendbar 
auf Geldmarktinstrumente, die von einem Staat oder einer öffent-

lich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von internationa-
len Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen die 
Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören, 
begeben oder garantiert werden. 

11. Die in Ziff. 3 erwähnte Grenze von 15% ist auf einen Drittel ange-
hoben, wenn die Geldmarktinstrumente von einem OECD-Staat, ei-
ner öffentlich-rechtlichen Körperschaft aus der OECD oder von in-
ternationalen Organisationen öffentlich-rechtlichen Charakters, de-
nen die Schweiz oder ein Mitgliedstaat der Europäischen Union an-
gehören, begeben oder garantiert werden. Die Einzellimiten von 
Ziff. 3 und 5 jedoch dürfen mit der vorliegenden Limite von einem 
Drittel nicht kumuliert werden. 

 Die vorstehend zugelassenen Emittenten bzw. Garanten sind: Der 
Europarat, die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwick-
lung, die Europäische Investitionsbank, die Interamerikanische Ent-
wicklungsbank, die Asiatische Entwicklungsbank und die Eurofima 
(Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisenbahnmate-
rial). 

 
IV. Berechnung des Nettoinventarwertes sowie 

Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
§ 16 Berechnung des Nettoinventarwertes 
1.  Der Nettoinventarwert des Anlagefonds und der Anteil der einzelnen 

Klassen wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres so-
wie für jeden Tag, an dem Anteile ausgegeben oder zurückgenom-
men werden, in USD berechnet. Für Tage, an welchen die Börsen 
bzw. Märkte der Hauptanlageländer des Anlagefonds geschlossen 
sind (z. B. Banken- und Börsenfeiertage), findet keine Berechnung 
des Fondsvermögens statt. 

2.  An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum 
offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Haupt-
markt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen o-
der Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit 
dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt 
der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wen-
det in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene 
und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze 
an.  

3.  Der Wert von Geldmarktinstrumenten, welche nicht an einer Börse 
oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden 
Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungs-
preis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, un-
ter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzes-
siv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Ände-
rungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der 
einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird 
bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung 
von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und 
Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. 

4.  Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelau-
fene Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbe-
dingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für 
Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst. 

5. Der Nettoinventarwert eines Anteils einer Klasse ergibt sich aus der 
der betreffenden Anteilsklasse am Verkehrswert des Fondsvermö-
gens zukommenden Quote, vermindert um allfällige Verbindlichkei-
ten des Anlagefonds, die der betreffenden Anteilsklasse zugeteilt 
sind, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile 
der entsprechenden Klasse. Er wird auf 1/100 der Rechnungsein-
heit gerundet. 

6. Die Quoten am Verkehrswert des Nettofondsvermögens (Fonds-
vermögen abzüglich der Verbindlichkeiten), welche den jeweiligen 
Anteilsklassen zuzurechnen sind, werden erstmals bei der Erstaus-
gabe mehrerer Anteilsklassen (wenn diese gleichzeitig erfolgt) oder 
der Erstausgabe einer weiteren Anteilsklasse auf der Basis der dem 
Anlagefonds für jede Anteilsklasse zufliessenden Betreffnisse be-
stimmt. Die Quote wird bei folgenden Ereignissen jeweils neu be-
rechnet: 
a) bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen; 
b) auf den Stichtag von Ausschüttungen, sofern (i) solche Aus-

schüttungen nur auf einzelnen Anteilsklassen (Ausschüttungs-
klassen) anfallen oder sofern (ii) die Ausschüttungen der ver-
schiedenen Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Netto-
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inventarwertes unterschiedlich ausfallen oder sofern (iii) auf den 
Ausschüttungen der verschiedenen Anteilsklassen in Prozenten 
der Ausschüttung unterschiedliche Kommissions- oder Kosten-
belastungen anfallen; 

c) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung 
von Verbindlichkeiten (einschliesslich der fälligen oder aufgelau-
fenen Kosten und Kommissionen) an die verschiedenen An-
teilsklassen, sofern die Verbindlichkeiten der verschiedenen 
Anteilsklassen in Prozenten ihres jeweiligen Nettoinventarwer-
tes unterschiedlich ausfallen, namentlich, wenn (i) für die ver-
schiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Kommissionssätze 
zur Anwendung gelangen oder wenn (ii) klassenspezifische 
Kostenbelastungen erfolgen; 

d) bei der Inventarwertberechnung, im Rahmen der Zuweisung 
von Erträgen oder Kapitalerträgen an die verschiedenen An-
teilsklassen, sofern die Erträge oder Kapitalerträge aus Trans-
aktionen anfallen, die nur im Interesse einer Anteilsklasse oder 
im Interesse mehrerer Anteilsklassen, nicht jedoch proportional 
zu deren Quote am Nettofondsvermögen, getätigt wurden. 

 
§ 17 Ausgabe und Rücknahme von Anteilen 
1. Zeichnungs- und Rücknahmeanträge für Anteile werden am Auf-

tragstag bis zu einem im Prospekt bestimmten Zeitpunkt entgegen-
genommen. Der für die Ausgabe und Rücknahme massgebende 
Preis der Anteile wird frühestens an dem dem Auftragstag folgen-
den Bankwerktag (Bewertungstag) ermittelt (Forward Pricing). Der 
Prospekt regelt die Einzelheiten. 

2. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis der Anteile basiert auf dem am 
Bewertungstag gestützt auf die Schlusskurse des Bewertungstages 
gemäss § 16 berechneten Nettoinventarwert je Anteil. Bei der Aus-
gabe und Rücknahme von Anteilen kann zum Nettoinventarwert ei-
ne Ausgabekommission gemäss § 18 zugeschlagen resp. eine 
Rücknahmekommission gemäss § 18 vom Nettoinventarwert abge-
zogen werden. 
Die Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (namentlich 
marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und Abgaben) 
sowie Kosten für die Überprüfung und Aufrechterhaltung von Quali-
tätsstandards bei physischen Anlagen, die dem Anlagefonds aus 
der Anlage des einbezahlten Betrages bzw. aus dem Verkauf eines 
dem gekündigten Anteil entsprechenden Teils der Anlagen erwach-
sen, werden dem Fondsvermögen belastet. 

3. Die Fondsleitung kann die Ausgabe der Anteile jederzeit einstellen 
sowie Anträge auf Zeichnung oder Umtausch von Anteilen zurück-
weisen. 

4.  Die Fondsleitung kann im Interesse der Gesamtheit der Anleger die 
Rückzahlung der Anteile vorübergehend und ausnahmsweise auf-
schieben, wenn: 
a) ein Markt, welcher Grundlage für die Bewertung eines wesent-

lichen Teils des Fondsvermögens bildet, geschlossen ist oder 
wenn der Handel an einem solchen Markt beschränkt oder 
ausgesetzt ist; 

b) ein politischer, wirtschaftlicher, militärischer, monetärer oder 
anderer Notfall vorliegt; 

c) wegen Beschränkungen des Devisenverkehrs oder Beschrän-
kungen sonstiger Übertragungen von Vermögenswerten Ge-
schäfte für den Anlagefonds undurchführbar werden; 

d) zahlreiche Anteile gekündigt werden und dadurch die Interes-
sen der übrigen Anleger wesentlich beeinträchtigt werden kön-
nen. 

5. Die Fondsleitung teilt den Entscheid über den Aufschub unverzüg-
lich der Prüfgesellschaft, der Aufsichtsbehörde sowie in angemes-
sener Weise den Anlegern mit. 

6. Solange die Rückzahlung der Anteile aus den unter Ziff. 4 Bst. a bis 
c genannten Gründen aufgeschoben ist, findet keine Ausgabe von 
Anteilen statt. 

 
V. Vergütung und Nebenkosten 
§ 18 Vergütungen und Nebenkosten zulasten der Anleger 
1. Bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen wird dem Anleger 

keine Ausgabe- oder Rücknahmekommission zugunsten der Fonds-
leitung, der Depotbank und/oder von Vertriebsträgern im In- und 
Ausland belastet.  

2. Werden Coupons (die von einem dem Anteilinhaber ausgehändigten 
Zertifikat detachiert wurden) bei der Depotbank oder einer anderen 
Zahlstelle des Anlagefonds physisch zur Einlösung eingereicht, so 
kann vom Einreicher durch die Depotbank oder die Zahlstelle über-
dies eine Coupons-Einlösungskommission von maximal 2% des 
Bruttobetrages der Ausschüttung, mindestens aber CHF 50.-- (o-
der Gegenwert in der Referenzwährung des Anteils) je Einlösung 
erhoben werden. 

3. Für die Auszahlung des Liquidationsbetreffnisses im Falle der 
Auflösung des Anlagefonds berechnet die Depotbank dem Anteils-
inhaber eine Kommission von 0.50% der Bruttoauszahlung. 

 
§ 19 Vergütungen und Nebenkosten zulasten des 

Fondsvermögens 
1. Für die Leitung, das Asset Management und den Vertrieb des 

Anlagefonds stellt die Fondsleitung zulasten des Anlagefonds eine 
Kommission von jährlich maximal 1,5% des Nettoinventarwertes 
des Anlagefonds in Rechnung, die pro rata temporis bei jeder Be-
rechnung des Nettoinventarwertes dem Fondsvermögen belastet 
und jeweils am Anfang jeden Monats auf der Basis des durch-
schnittlichen Nettovermögens des Anlagefonds des Vormonats 
ausbezahlt wird (Verwaltungskommission). 

 Die Verwaltungskommission kann bei einzelnen Anteilsklassen zu 
unterschiedlichen Sätzen gemäss der Tabelle im Prospekt erhoben 
werden.  
Der effektiv angewandte Satz der Verwaltungskommission ist je-
weils aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich.  

2. Für die Aufbewahrung des Fondsvermögens, die Besorgung des 
Zahlungsverkehrs des Anlagefonds und die sonstigen in § 4 aufge-
führten Aufgaben der Depotbank belastet die Depotbank dem An-
lagefonds eine Kommission von jährlich maximal 0.15% des Netto-
inventarwertes des Anlagefonds, die pro rata temporis bei jeder Be-
rechnung des Nettoinventarwertes dem Fondsvermögen belastet 
und jeweils am Anfang jeden Monats auf der Basis des durch-
schnittlichen Nettovermögens des Anlagefonds des Vormonats 
ausbezahlt wird (Depotbankkommission). 
Der effektiv angewandte Satz der Depotbankkommission ist jeweils 
aus dem Jahres- und Halbjahresbericht ersichtlich. 

3. Darüber hinaus bezieht die Fondsleitung eine erfolgsbezogene 
Kommission («Performance Fee») von maximal 10% der Überrendi-
te von 5% p.a. («Hurdle Rate»), berechnet auf dem Inventarwert 
des jeweiligen Vermögens einer Anteilsklasse. Die Performance 
Fee wird täglich ermittelt und, sofern geschuldet, zulasten des Ver-
mögens der entsprechenden Anteilsklasse am Ende des entspre-
chenden Quartals (März, Juni, September, Dezember) ausbezahlt. 
Falls für einen Tag eines Rechnungsjahres eine Performance Fee 
geschuldet ist, bildet der Nettoinventarwert je Anteil (vor Abzug der 
Performance Fee) die Basis für die Berechnung der Performance 
Fee am Folgetag. Die Performance Fee wird jeweils für die Anteils-
klassen mit unterschiedlichen Kommissionssätzen oder unterschied-
lichem Anteilswert getrennt berechnet. 
Die Performance Fee unterliegt einer «High Watermark». Wertver-
minderungen im Verhältnis zum Erstausgabepreis, dem Inventarwert 
zu Beginn eines Rechnungsjahres und zum Höchstwert, auf dessen 
Grundlage je eine Performance Fee ermittelt wurde, sind wettzu-
machen, bevor eine Performance Fee wieder geschuldet ist. An-
spruch auf die Performance Fee besteht nur, wenn der Inventarwert 
je Anteil der entsprechenden Anteilsklasse sowohl über dem sich 
aus der Hurdle Rate ergebenden Mindestinventarwert je Anteil als 
auch über der High Watermark liegt. Die Performance Fee wird auf 
demjenigen Teil des Nettoinventarwerts (vor Performance Fee) be-
rechnet, der über dem jeweils höheren Wert einer High Watermark 
und dem Mindestinventarwert je Anteil einer Anteilsklasse liegt. Die 
Hurdle Rate bezieht sich jeweils auf ein Rechnungsjahr. Eine blosse 
Unterperformance während einem Rechnungsjahr ohne Wertver-
minderung muss in den Folgejahren nicht ausgeglichen werden. Zu 
Beginn des Jahres bildet die High Watermark jeweils die Basis für 
die Berechnung des Mindestinventarwertes. 
Bei der Lancierung des Anlagefonds entspricht die High Watermark 
dem Erstausgabepreis je Anteil (ohne Berücksichtigung einer Aus-
gabekommission). Falls für einen Tag eines Rechnungsjahres eine 
Performance Fee geschuldet ist, entspricht die High Watermark 
vom Folgetag an neu diesem letzten Höchstinventarwert je Anteil 
(vor Abzug der bezahlten Performance Fee). Kann während eines 
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Rechnungsjahres keine Performance Fee belastet werden, so ent-
spricht die High Watermark zu Beginn des Folgejahres dem höchs-
ten Wert von (a) dem Erstausgabepreis, (b) dem letztem Höchstin-
ventarwert und (c) dem Inventarwert am letzten Bewertungstag des 
vorangehenden Rechnungsjahres je Anteil.  
Auf Ausschüttungsklassen werden die High Watermark und die Be-
rechnungsbasis der Hurdle Rate für die Berechnung der Perfor-
mance Fee adjustiert. Die Performance Fee wird für alle Anteils-
klassen in der Rechnungseinheit des Anlagefonds (USD) berechnet 
und ausbezahlt. 

4. Für die Auszahlung des Jahresertrages an die Anleger kann die 
Depotbank dem Anlagefonds eine Kommission von maximal 0.5% 
des Bruttobetrages der Ausschüttung belasten. 

5. Fondsleitung und Depotbank haben ausserdem Anspruch auf 
Ersatz der folgenden Auslagen, die ihnen in Ausführung des Kol-
lektivanlagevertrages entstanden sind: 
a) Abgaben der Aufsichtsbehörde für die Gründung, Änderung, 

Auflösung oder Vereinigung des Anlagefonds; 
b) Jahresgebühr der Aufsichtsbehörde; 
c) Honorare der Prüfgesellschaft für die jährliche Prüfung sowie 

für Bescheinigungen im Rahmen der Gründung, Änderungen, 
Auflösung oder Vereinigungen des Anlagefonds; 

d) Honorare für Rechts- und Steuerberater im Zusammenhang 
mit der Gründung, Änderungen, Auflösung oder Vereinigung 
des Anlagefonds sowie der allgemeinen Wahrnehmung der In-
teressen des Anlagefonds und seiner Anleger; 

e) Kosten für die Publikation des Nettoinventarwertes des Anlage-
fonds sowie sämtliche Kosten für Mitteilungen an die Anleger 
einschliesslich der Übersetzungskosten, welche nicht einem 
Fehlverhalten der Fondsleitung zuzuschreiben sind; 

f) Kosten für den Druck juristischer Dokumente sowie Jahres- 
und Halbjahresberichte des Anlagefonds; 

g) Kosten für eine allfällige Eintragung des Anlagefonds bei einer 
ausländischen Aufsichtsbehörde, namentlich von der ausländi-
schen Aufsichtsbehörde erhobene Kommissionen, Überset-
zungskosten sowie die Entschädigung des Vertreters oder der 
Zahlstelle im Ausland; 

h) Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung von Stimmrech-
ten oder Gläubigerrechten durch den Anlagefonds, einschliess-
lich der Honorarkosten für externe Berater; 

i) Kosten und Honorare im Zusammenhang mit im Namen des 
Anlagefonds eingetragenem geistigen Eigentum oder mit Nut-
zungsrechten des Fonds; 

j) alle Kosten, die durch die Ergreifung ausserordentlicher Schrit-
te zur Wahrung der Anlegerinteressen durch die Fondsleitung, 
den Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen oder die 
Depotbank verursacht werden. 

6. Zusätzlich trägt der Anlagefonds sämtliche aus der Verwaltung des 
Fondsvermögens erwachsenden Nebenkosten für den An- und 
Verkauf der Anlagen (namentlich marktübliche Courtagen, Kommis-
sionen, Steuern und Abgaben) sowie Kosten für die Überprüfung 
und Aufrechterhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anla-
gen. Diese Kosten werden direkt mit dem Einstands- bzw. Ver-
kaufswert der betreffenden Anlagen verrechnet.  

7. Die Fondsleitung und deren Beauftragte können gemäss den 
Bestimmungen im Prospekt Retrozessionen zur Entschädigung der 
Vertriebstätigkeit von Fondsanteilen und Rabatte, um die auf den 
Anleger entfallenden, dem Anlagefonds belasteten Gebühren oder 
Kosten zu reduzieren, bezahlen. 

 
VI. Rechenschaftsablage und Prüfung 
§ 20 Rechenschaftsablage 
1.  Die Rechnungseinheit des Anlagefonds ist der US-Dollar. 
2. Das Rechnungsjahr läuft jeweils vom 1. Januar bis zum 31. De-

zember.  
3.  Innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rechnungsjahres 

veröffentlicht die Fondsleitung einen geprüften Jahresbericht des 
Anlagefonds.  

4.  Innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der ersten Hälfte des 
Rechnungsjahres veröffentlicht die Fondsleitung einen Halbjahres-
bericht.  

5. Das Auskunftsrecht des Anlegers gemäss § 5 Ziff. 4 bleibt vorbe-
halten. 

 

§ 21 Prüfung 
Die Prüfgesellschaft prüft, ob die Fondsleitung und die Depotbank die 
gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften wie auch die Standesregeln 
der Swiss Funds & Asset Management Association SFAMA eingehalten 
haben. Ein Kurzbericht der Prüfgesellschaft zur publizierten Jahresrech-
nung erscheint im Jahresbericht. 
 
VII. Verwendung des Erfolges 
§ 22 
1.  Der Nettoertrag des Anlagefonds wird jährlich pro Anteilsklasse 

spätestens innerhalb von vier Monaten nach Abschluss des Rech-
nungsjahres in der Referenzwährung der jeweiligen Anteilsklasse an 
die Anleger ausgeschüttet.  

 Die Fondsleitung kann zusätzlich Zwischenausschüttungen aus den 
Erträgen vornehmen. 

2.  Bis zu 30% des Nettoertrages einer Anteilsklasse können auf neue 
Rechnung vorgetragen werden. Beträgt der Nettoertrag eines 
Rechnungsjahres inklusive vorgetragener Erträge aus früheren 
Rechnungsjahren weniger als 1 % des Nettofondsvermögens und 
weniger als je nach Rechnungseinheit CHF 1, USD 1 oder EUR 1 
pro Anteil, so kann auf eine Ausschüttung verzichtet und der ge-
samte Nettoertrag auf neue Rechnung vorgetragen werden. 

 
VIII. Publikationen des Anlagefonds  
§ 23  
1.  Publikationsorgan des Anlagefonds ist das im Prospekt genannte 

Printmedium oder elektronische Medium. Der Wechsel des Publika-
tionsorgans ist im Publikationsorgan anzuzeigen. 

2.  Im Publikationsorgan werden insbesondere Zusammenfassungen 
wesentlicher Änderungen des Fondsvertrages unter Hinweis auf die 
Stellen, bei denen die Änderungen im Wortlaut kostenlos bezogen 
werden können, der Wechsel der Fondsleitung und/oder der De-
potbank, die Schaffung, Aufhebung oder Vereinigung von Anteils-
klassen sowie die Auflösung des Anlagefonds veröffentlicht. Ände-
rungen, die von Gesetzes wegen erforderlich sind, welche die Rech-
te der Anleger nicht berühren oder die ausschliesslich formeller Na-
tur sind, können mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde von der 
Publikationspflicht ausgenommen werden. 

3.  Die Fondsleitung publiziert die Ausgabe- und Rücknahmepreise 
bzw. den Nettoinventarwert mit dem Hinweis «exklusive Kommissi-
onen» aller Anteilsklassen bei jeder Ausgabe und Rücknahme von 
Anteilen in dem im Prospekt genannten Printmedium und elektroni-
schen Medium. Die Preise werden mindestens zweimal im Monat 
publiziert. Die Wochen und Wochentage, an denen die Publikation 
stattfindet, werden im Prospekt festgelegt. 

4.  Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Wesentlichen 
Informationen für Anleger sowie die jeweiligen Jahres- und Halbjah-
resberichte können bei der Fondsleitung, der Depotbank und bei al-
len Vertriebsträgern kostenlos bezogen werden. 

 
IX. Umstrukturierung und Auflösung 
§ 24 Vereinigung 
1. Die Fondsleitung kann mit Zustimmung der Depotbank Anlagefonds 

vereinigen, indem sie auf den Zeitpunkt der Vereinigung die Ver-
mögenswerte und Verbindlichkeiten des bzw. der zu übertragenden 
Anlagefonds auf den übernehmenden Anlagefonds überträgt. Die 
Anleger des übertragenden Anlagefonds erhalten Anteile am über-
nehmenden Anlagefonds in entsprechender Höhe. Auf den Zeit-
punkt der Vereinigung wird der übertragende Anlagefonds ohne Li-
quidation aufgelöst und der Fondsvertrag des übernehmenden An-
lagefonds gilt auch für den übertragenden Anlagefonds. 

2. Anlagefonds können nur vereinigt werden, sofern: 
a) die entsprechenden Fondsverträge dies vorsehen; 
b) sie von der gleichen Fondsleitung verwaltet werden; 
c) die entsprechenden Fondsverträge bezüglich folgender Best-

immungen grundsätzlich übereinstimmen: 
– die Anlagepolitik, die Anlagetechniken, die Risikoverteilung 

sowie die mit der Anlage verbundenen Risiken 
– die Verwendung des Nettoertrages und der Kapitalgewinne 

aus der Veräusserung von Sachen und Rechten 
– die Art, die Höhe und Berechnung aller Vergütungen, die 

Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sowie die Ne-
benkosten für den An- und Verkauf von Anlagen (nament-
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lich marktübliche Courtagen, Kommissionen, Steuern und 
Abgaben) sowie Kosten für die Überprüfung und Aufrecht-
erhaltung von Qualitätsstandards bei physischen Anlagen, 
die dem Fondsvermögen oder den Anlegern belastet wer-
den dürfen 

– die Laufzeit des Vertrages und die Voraussetzungen der 
Auflösung 

– die Rücknahmebedingungen 
d) am gleichen Tag die Vermögen der beteiligten Anlagefonds 

bewertet, das Umtauschverhältnis berechnet und die Vermö-
genswerte und Verbindlichkeiten übernommen werden; 

e) weder den Anlagefonds noch den Anlegern daraus Kosten er-
wachsen. 

 Vorbehalten bleiben die Bestimmungen gemäss § 19 Ziff. 5 
Bst. a, c und d. 

3. Wenn die Vereinigung voraussichtlich mehr als einen Tag in An-
spruch nimmt, kann die Aufsichtsbehörde einen befristeten Auf-
schub der Rückzahlung der Anteile der beteiligten Anlagefonds be-
willigen. 

4. Die Fondsleitung legt mindestens einen Monat vor der geplanten 
Veröffentlichung die beabsichtigten Änderungen des Fondsvertra-
ges sowie die beabsichtigte Vereinigung zusammen mit dem Verei-
nigungsplan der Aufsichtsbehörde zur Überprüfung vor. Der Verei-
nigungsplan enthält Angaben zu den Gründen der Vereinigung, zur 
Anlagepolitik der beteiligten Anlagefonds und den allfälligen Unter-
schieden zwischen dem übernehmenden und dem übertragenden 
Anlagefonds, zur Berechnung des Umtauschverhältnisses, zu allfäl-
ligen Unterschieden in den Vergütungen, zu allfälligen Steuerfolgen 
für die Anlagefonds sowie die Stellungnahme der zuständigen kol-
lektivanlagenrechtlichen Prüfgesellschaft. 

5. Die Fondsleitung publiziert die beabsichtigten Änderungen des 
Fondsvertrages nach § 23 Ziff. 2 sowie die beabsichtigte Vereini-
gung und deren Zeitpunkt zusammen mit dem Vereinigungsplan 
mindestens zwei Monate vor dem von ihr festgelegten Stichtag im 
Publikationsorgan der beteiligten Anlagefonds. Dabei weist sie die 
Anleger darauf hin, dass diese bei der Aufsichtsbehörde innert 30 
Tagen nach der Publikation Einwendungen gegen die beabsichtig-
ten Änderungen des Fondsvertrages erheben oder die Rückzahlung 
ihrer Anteile in bar verlangen können. 

6. Die Prüfgesellschaft überprüft unmittelbar die ordnungsgemässe 
Durchführung der Vereinigung und äussert sich dazu in einem Be-
richt zuhanden der Fondsleitung und der Aufsichtsbehörde. 

7. Die Fondsleitung meldet der Aufsichtsbehörde den Abschluss der 
Vereinigung und publiziert den Vollzug der Vereinigung, die Bestäti-
gung der Prüfgesellschaft zur ordnungsgemässen Durchführung 
sowie das Umtauschverhältnis ohne Verzug im Publikationsorgan 
der beteiligten Anlagefonds. 

8. Die Fondsleitung erwähnt die Vereinigung im nächsten Jahresbe-
richt des übernehmenden Anlagefonds und im allfällig vorher zu er-
stellenden Halbjahresbericht. Für den übertragenden Anlagefonds 
ist ein geprüfter Abschlussbericht zu erstellen, falls die Vereinigung 
nicht auf den ordentlichen Jahresabschluss fällt. 

 
§ 25 Laufzeit des Anlagefonds und Auflösung 
1.  Der Anlagefonds besteht auf unbestimmte Zeit. 
2.  Die Fondsleitung oder die Depotbank können die Auflösung des 

Anlagefonds durch Kündigung des Fondsvertrages fristlos herbei-
führen. 

3. Der Anlagefonds kann durch Verfügung der Aufsichtsbehörde 
aufgelöst werden, insbesondere wenn er spätestens ein Jahr nach 
Ablauf der Zeichnungsfrist (Lancierung) oder einer längeren, durch 
die Aufsichtsbehörde auf Antrag der Depotbank und der Fondslei-
tung erstreckten Frist nicht über ein Nettovermögen von mindes-
tens 5 Millionen Schweizer Franken (oder Gegenwert) verfügt. 

4. Die Fondsleitung gibt der Aufsichtsbehörde die Auflösung unver-
züglich bekannt und veröffentlicht sie im Publikationsorgan. 

5.  Nach erfolgter Kündigung des Fondsvertrages darf die Fondsleitung 
den Anlagefonds unverzüglich liquidieren. Hat die Aufsichtsbehörde 
die Auflösung des Anlagefonds verfügt, so muss dieser unverzüglich 
liquidiert werden. Die Auszahlung des Liquidationserlöses an die 
Anleger ist der Depotbank übertragen. Sollte die Liquidation längere 
Zeit beanspruchen, kann der Erlös in Teilbeträgen ausbezahlt wer-
den. Vor der Schlusszahlung muss die Fondsleitung die Bewilligung 
der Aufsichtsbehörde einholen. 

X. Änderung des Fondsvertrages 
§ 26 
Soll der vorliegende Fondsvertrag geändert werden, oder besteht die 
Absicht, Anteilsklassen zu vereinigen oder die Fondsleitung oder die 
Depotbank zu wechseln, so hat der Anleger die Möglichkeit, bei der 
Aufsichtsbehörde innert 30 Tagen nach der Publikation Einwendungen zu 
erheben. In der Publikation informiert die Fondsleitung die Anleger dar-
über, auf welche Fondsvertragsänderungen sich die Prüfung und die 
Feststellung der Gesetzeskonformität durch die FINMA erstrecken. Bei 
einer Änderung des Fondsvertrages (inkl. Vereinigung von Anteilsklassen) 
können die Anleger überdies unter Beachtung der vertraglichen Frist die 
Auszahlung ihrer Anteile in bar verlangen. Vorbehalten bleiben die Fälle 
gemäss § 23 Ziff. 2, welche mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde von 
der Publikationspflicht ausgenommen sind. 
 
XI. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
§ 27 
1. Der Anlagefonds untersteht schweizerischem Recht, insbesondere 

dem Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Ju-
ni 2006, der Verordnung über die kollektiven Kapitalanlagen vom 
22. November 2006 sowie der Verordnung der FINMA über die 
kollektiven Kapitalanlagen vom 27. August 2014. 
Der Gerichtsstand ist der Sitz der Fondsleitung. 

2. Für die Auslegung des Fondsvertrags ist die deutsche Fassung 
massgebend. 

3. Der vorliegende Fondsvertrag tritt am 9. Februar 2018 in Kraft. 
4. Der vorliegende Fondsvertrag ersetzt den Fondsvertrag vom 

30. November 2017. 
5. Bei der Genehmigung des Fondsvertrags prüft die FINMA aus-

schliesslich die Bestimmun-gen nach Art. 35a Abs. 1 Bst. a–g KKV 
und stellt deren Gesetzeskonformität fest. 

 
Der Sitz der Fondsleitung und der Depotbank ist Zürich. 
 
Genehmigung des Fondsvertrags durch die Eidgenössische Finanzmarkt-
aufsicht FINMA: 6. Februar 2018. 
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